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Sehr geehrte Damen und Herren,

jetzt ist es amtlich: Zum 1. Juli 2004 wird das „Kostenrechtsmodernisierungsgesetz“ mit
seinem Herzstück, dem „Rechtsanwaltsvergütungsgesetz“, in Kraft treten. Der Bundes-
rat hat am 12. März dem Gesetzesbeschluss des Bundestages zugestimmt; in Kürze wird
das Gesetz verkündet werden. 

Die anwaltliche Praxis wird sich damit auf ein grundlegend neu strukturiertes Vergü-
tungsrecht einstellen müssen. Zwar gilt übergangsweise für Altfälle die BRAGO fort,
doch wird zunehmend das neue Recht in den Fokus anwaltlichen Interesses treten. Des-
sen neue Strukturen, neue Begrifflichkeiten, neue „Hausnummern“ und Vergütungs-
sätze wollen verinnerlicht werden.

Diese Zusammenstellung soll Ihnen dabei helfen. Sie enthält eine synoptische Darstel-
lung des alten und des neuen Rechts, welcher „auf einen Blick“

Text und Systematik des neuen Vergütungsgesetzes,
die jeweils damit korrespondierenden Vorschriften der BRAGO und
die einschlägigen Nummern des Vergütungsverzeichnisses

entnommen werden können.

Wir wollen es aber nicht bei dieser Arbeitshilfe bewenden lassen. Mit der ab Mai erscheinenden Zeitschrift Der RVG-
Berater werden wir Sie auch künftig verlässlich und kompetent in allen Fragen der Vergütungs-, Streitwert- und Kos-
tenpraxis begleiten.

Der Wettbewerb auf dem anwaltlichen Dienstleistungsmarkt wird unvermindert härter. Mehr denn je kommt es für jede
Anwältin und jeden Anwalt darauf an, sich durch Informationsvorsprung und besseres Wissen im Konkurrenzkampf zu
behaupten. Dabei kommt dem Gebühren- rsp. Vergütungsrecht zentrale Bedeutung zu: Optimieren Sie Ihr Gebühren-
aufkommen durch Ausschöpfung des rechtlich Möglichen, vermeiden Sie unnötige Honorarausfälle durch „richtige“
Vergütungsstrategien, umgehen Sie Gebührenfallen, entdecken Sie „unbekannte“ Vergütungspotentiale.

Der RVG-Berater wird Ihnen und Ihren fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in all diesen Fragen kompe-
tente Information und Beratung bieten. Rechtzeitig zum Inkrafttreten des neuen Rechts erfährt die bewährte Reihe der
Beraterzeitschriften aus dem Hause Dr. Otto Schmidt mit ihm eine zwangsläufige Ergänzung: Zusammen mit der künftig
rein verfahrensrechtlich ausgerichteten Zeitschrift „Der Prozess-Rechts-Berater“ verfügt die anwaltliche Praxis dann
über einen kompletten monatlichen Informationsdienst zum Verfahrens-, Vergütungs- und Kostenrecht. 

Nutzen Sie ab Mai die Angebote Ihres RVG-Beraters:

Monatlich die aktuelle höchst- und obergerichtliche Judikatur zum gesamten Gebühren-/Vergütungsrecht (stets
mit Bezug auf BRAGO oder RVG!), Streitwert- und Kostenwesen. Der besondere Clou dabei: Die Entscheidungen
werden von ausgewiesenen Experten „auf den Punkt“ bearbeitet und mit weiterführenden Beraterhinweisen ange-
reichert. Wer sie im Volltext benötigt, kann darauf – ohne zusätzliche Kosten – online zugreifen.

Kurze, prägnante Beiträge zu allen relevanten Problemen der anwaltlichen Gebühren- und Vergütungspraxis.

Vorschläge zur Vertragsgestaltung, Tipps für erfolgreiche Prozessstrategien, Arbeitshilfen, Checklisten,
Formulierungsmuster und vielerlei sonst Nützliches. 

Ein rasches, komplikationsloses Einarbeiten in das neue Recht und viel Freude am neuen RVG-Berater wünscht
Ihnen

Ihr

Karl-Peter Winters
Verleger

PS: Bestellen Sie schon heute Ihr RVG-Berater-Probeabo (3 Hefte kostenlos ab Mai). Ein Bestellfax finden Sie auf der 
letzten Umschlagseite.
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Synopse BRAGO – RVG

§ 1 Geltungsbereich
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagen)
des Rechtsanwalts für seine Berufstätigkeit
bemisst sich nach diesem Gesetz. Dies gilt 
auch für eine Tätigkeit als Prozesspfleger 
nach den §§ 57 und 58 der
Zivilprozessordnung. ...

(2) Dieses Gesetz gilt nicht, wenn der
Rechtsanwalt als Vormund, Betreuer, Pfle-
ger, Verfahrenspfleger, Testamentsvollstre-
cker, Insolvenzverwalter, Sachwalter, Mit-
glied des Gläubigerausschusses, Nach-
lassverwalter, Zwangsverwalter, Treuhänder,
Schiedsrichter oder in ähnlicher Stellung 
tätig wird. § 1835 Abs. 3 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs bleibt unberührt.

§ 1 Geltungsbereich
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagen) für an-
waltliche Tätigkeiten der Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte bemisst sich nach diesem Gesetz. Dies
gilt auch für eine Tätigkeit als Prozesspfleger nach den
§§ 57 und 58 der Zivilprozessordnung. Andere Mitglie-
der einer Rechtsanwaltskammer, Partnerschaftsgesell-
schaften und sonstige Gesellschaften stehen einem
Rechtsanwalt im Sinne dieses Gesetzes gleich.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für eine Tätigkeit als Vor-
mund, Betreuer, Pfleger, Verfahrenspfleger, Testa-
mentsvollstrecker, Insolvenzverwalter, Sachwalter, 
Mitglied des Gläubigerausschusses, Nachlassverwal-
ter, Zwangsverwalter, Treuhänder oder Schiedsrichter 
oder für eine ähnliche Tätigkeit. § 1835 Abs. 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

§ 7 Gegenstandswert
(1) Die Gebühren werden, soweit dieses
Gesetz nichts anderes bestimmt, nach dem
Wert berechnet, den der Gegenstand der an-
waltlichen Tätigkeit hat (Gegenstandswert).

§ 11 Volle Gebühr, Mindestbetrag einer
Gebühr
(2) ...² Gebühren werden auf den nächstlie-
genden Cent auf- oder abgerundet; 0,5 Cent
werden aufgerundet.

§ 2 Höhe der Vergütung
(1) Die Gebühren werden, soweit dieses Gesetz nichts
anderes bestimmt, nach dem Wert berechnet, den der 
Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit hat (Gegen-
standswert).

(2) Die Höhe der Vergütung bestimmt sich nach dem 
Vergütungsverzeichnis der Anlage 1 zu diesem Gesetz.

Gebühren werden auf den nächstliegenden Cent auf-
oder abgerundet; 0,5 Cent werden aufgerundet.

§ 116 Verfahren vor Gerichten der 
Sozialgerichtsbarkeit
(1) Im Verfahren vor Gerichten der Sozial-
gerichtsbarkeit, in denen das Gerichtskos-
tengesetz nicht anzuwenden ist, erhält der
Rechtsanwalt
1. vor dem Sozialgericht 50 bis 660 Euro, 
2. vor dem Landessozialgericht 60 bis

780 Euro,
3. vor dem Bundessozialgericht 90 bis

1.300 Euro.
Im Verfahren über die Zulassung eines
Rechtsmittels erhält der Rechtsanwalt die 
Hälfte der Gebühr. Auf die Gebühr nach 
Satz 1 Nr. 1 ist die Gebühr nach § 43 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 für ein vorausgegangenes
Mahnverfahren (§ 182a des Sozialgerichts-
gesetzes) anzurechnen.

§ 3 Gebühren in sozialrechtlichen Angelegenheiten

(1) In Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichts-
barkeit, in denen das Gerichtskostengesetz nicht
anzuwenden ist, erhält der Rechtsanwalt Betragsrah-
mengebühren. In sonstigen Verfahren werden die
Gebühren nach dem Gegenstandswert berechnet,
wenn der Auftraggeber nicht zu den in § 183 des
Sozialgerichtsgesetzes genannten Personen gehört.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für eine Tätigkeit außer-
halb eines gerichtlichen Verfahrens.

2500, Teil 3 
Abschnitt 1,
Abs. 1 Nr. 2
der Anm. zu 
3104
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(2) In sonstigen Verfahren vor Gerichten der
Sozialgerichtsbarkeit gelten die Vorschriften 
des Dritten Abschnittes sinngemäß, wenn
der Auftraggeber nicht zu den in § 183 des
Sozialgerichtsgesetzes genannten Personen 
gehört. In Verfahren nach § 105 Abs. 1 oder 
§ 153 Abs. 4 des Sozialgerichtsgesetzes
erhält der Rechtsanwalt eine halbe Verhand-
lungsgebühr.

§ 3 Vereinbarung der Vergütung
(1) Aus einer Vereinbarung kann der 
Rechtsanwalt eine höhere als die gesetzliche 
Vergütung nur fordern, wenn die Erklärung 
des Auftraggebers schriftlich abgegeben und
nicht in der Vollmacht oder in einem
Vordruck, der auch andere Erklärungen 
umfasst, enthalten ist. Hat der Auftraggeber
freiwillig und ohne Vorbehalt geleistet, so
kann er das Geleistete nicht deshalb 
zurückfordern, weil seine Erklärung der
Vorschrift des Satzes 1 nicht entspricht.
Vereinbarungen über die Vergütung nach 
Absatz 5 sollen schriftlich getroffen werden;
ist streitig, ob es zu einer solchen
Vereinbarung gekommen ist, so trifft die
Beweislast den Auftraggeber.

(2) Die Festsetzung der Vergütung kann
dem billigen Ermessen des Vorstandes der
Rechtsanwaltskammer überlassen werden.
Ist die Festsetzung der Vergütung dem
Ermessen eines Vertragsteils überlassen,
so gilt die gesetzliche Vergütung als 
vereinbart.

§ 4 Vereinbarung der Vergütung
(1) Aus einer Vereinbarung kann eine höhere als die 
gesetzliche Vergütung nur gefordert werden, wenn die 
Erklärung des Auftraggebers schriftlich abgegeben
und nicht in der Vollmacht enthalten ist. Ist das
Schriftstück nicht von dem Auftraggeber verfasst, 
muss es als Vergütungsvereinbarung bezeichnet und 
die Vergütungsvereinbarung von anderen Vereinba-
rungen deutlich abgesetzt sein. Hat der Auftraggeber
freiwillig und ohne Vorbehalt geleistet, so kann er das 
Geleistete nicht deshalb zurückfordern, weil seine 
Erklärung den Vorschriften der Sätze 1 oder 2 nicht
entspricht.

(2) In außergerichtlichen Angelegenheiten kann der
Rechtsanwalt Pauschalvergütungen und Zeitvergü-
tungen vereinbaren, die niedriger sind als die gesetz-
lichen Gebühren. Der Rechtsanwalt kann sich für 
gerichtliche Mahnverfahren und Zwangsvollstre-
ckungsverfahren nach den §§ 803 bis 863 und 899
bis 915b der Zivilprozessordnung verpflichten, dass
er, wenn der Anspruch des Auftraggebers auf Er-
stattung der gesetzlichen Vergütung nicht beigetrie-
ben werden kann, einen Teil des Erstattungsanspruchs
an Erfüllungs statt annehmen werde. Der nicht durch
Abtretung zu erfüllende Teil der gesetzlichen Ver-
gütung und die sonst nach diesem Absatz vereinbar-
ten Vergütungen müssen in angemessenem Verhält-
nis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko 
des Anwalts stehen. Vereinbarungen über die Ver-
gütung sollen schriftlich getroffen werden; ist streitig,
ob es zu einer solchen Vereinbarung gekommen ist,
so trifft die Beweislast den Auftraggeber.

(3) In der Vereinbarung kann es dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer überlassen werden, die Ver-
gütung nach billigem Ermessen festzusetzen. Ist die 
Festsetzung der Vergütung dem Ermessen eines Ver-
tragsteils überlassen, so gilt die gesetzliche Vergütung
als vereinbart.

Synopse BRAGO – RVG
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(3) Ist eine vereinbarte oder von dem Vor-
stand der Rechtsanwaltskammer festgesetzte
Vergütung unter Berücksichtigung aller Um-
stände unangemessen hoch, so kann sie im
Rechtsstreit auf den angemessenen Betrag
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung
herabgesetzt werden. Vor der Herabsetzung
hat das Gericht ein Gutachten des Vorstandes
der Rechtsanwaltskammer einzuholen; dies
gilt nicht, wenn der Vorstand der Rechtsan-
waltskammer die Vergütung nach Absatz 2
Satz 1 festgesetzt hat. Das Gutachten ist kos-
tenlos zu erstatten.

(4) Durch eine Vereinbarung, nach der ein im
Wege der Prozesskostenhilfe beigeordneter
Rechtsanwalt eine Vergütung erhalten soll,
wird eine Verbindlichkeit nicht begründet.
Hat der Auftraggeber freiwillig und ohne
Vorbehalt geleistet, so kann er das Geleistete
nicht deshalb zurückfordern, weil eine Ver-
bindlichkeit nicht bestanden hat.

(5) In außergerichtlichen Angelegenheiten
kann der Rechtsanwalt Pauschalvergütungen 
und Zeitvergütungen vereinbaren, die niedri-
ger sind als die gesetzlichen Gebühren. Der 
Rechtsanwalt kann sich für gerichtliche
Mahnverfahren und Zwangsvollstreckungs-
verfahren nach den §§ 803 bis 863 und 899
bis 915 der Zivilprozessordnung verpflich-
ten, dass er, wenn der Anspruch des Auftrag-
gebers auf Erstattung der gesetzlichen Vergü-
tung nicht beigetrieben werden kann, einen
Teil des Erstattungsanspruchs an Erfüllungs 
statt annehmen werde. Der nicht durch Ab-
tretung zu erfüllende Teil der gesetzlichen
Vergütung und die sonst nach diesem Absatz
vereinbarten Vergütungen müssen im ange-
messenen Verhältnis zu Leistung, Verant-
wortung und Haftungsrisiko des Anwalts
stehen.

§ 8 BerHG; Gebühr des Rechtsanwalts
Vereinbarungen über eine Vergütung sind 
nichtig.

(4) Ist eine vereinbarte oder von dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer festgesetzte Vergütung unter 
Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch,
so kann sie im Rechtsstreit auf den angemessenen
Betrag bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung
herabgesetzt werden. Vor der Herabsetzung hat das
Gericht ein Gutachten des Vorstands der Rechts-
anwaltskammer einzuholen; dies gilt nicht, wenn der 
Vorstand der Rechtsanwaltskammer die Vergütung
nach Absatz 3 Satz 1 festgesetzt hat. Das Gutachten
ist kostenlos zu erstatten.

(5) Durch eine Vereinbarung, nach der ein im Wege der
Prozesskostenhilfe beigeordneter Rechtsanwalt eine
Vergütung erhalten soll, wird eine Verbindlichkeit
nicht begründet. Hat der Auftraggeber freiwillig und
ohne Vorbehalt geleistet, so kann er das Geleistete 
nicht deshalb zurückfordern, weil eine Verbindlichkeit 
nicht bestanden hat.

(6) § 8 des Beratungshilfegesetzes bleibt unberührt.

§ 4 Vergütung für Tätigkeiten von
Vertretern des Rechtsanwalts
Die Vergütung für eine Tätigkeit, die der 
Rechtsanwalt nicht persönlich vornimmt, 
wird nach diesem Gesetz bemessen, wenn 
der Rechtsanwalt durch einen Rechtsanwalt,
den allgemeinen Vertreter oder einen zur
Ausbildung zugewiesenen Referendar ver-
treten wird.

§ 5 Vergütung für Tätigkeiten von Vertretern des
Rechtsanwalts
Die Vergütung für eine Tätigkeit, die der Rechtsanwalt
nicht persönlich vornimmt, wird nach diesem Gesetz
bemessen, wenn der Rechtsanwalt durch einen Rechts-
anwalt, den allgemeinen Vertreter, einen Assessor bei 
einem Rechtsanwalt oder einen zur Ausbildung zuge-
wiesenen Referendar vertreten wird. 

Synopse BRAGO – RVG
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§ 5 Mehrere Rechtsanwälte
Ist der Auftrag mehreren Rechtsanwälten zur 
gemeinschaftlichen Erledigung übertragen,
so erhält jeder Rechtsanwalt für seine Tätig-
keit die volle Vergütung.

§ 6 Mehrere Rechtsanwälte
Ist der Auftrag mehreren Rechtsanwälten zur gemein-
schaftlichen Erledigung übertragen, so erhält jeder
Rechtsanwalt für seine Tätigkeit die volle Vergütung.

§ 6 Mehrere Auftraggeber
(1) Wird der Rechtsanwalt in derselben An-
gelegenheit für mehrere Auftraggeber tätig,
so erhält er die Gebühren nur einmal. Ist 
der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit 
derselbe, so erhöhen sich die Geschäfts-
gebühr (§ 118 Abs. 1 Nr. 1) und die Prozess-
gebühr (§ 31 Abs. 1 Nr. 1) durch jeden
weiteren Auftraggeber um drei Zehntel; die
Erhöhung wird nach dem Betrag berechnet,
an dem die Auftraggeber gemeinschaftlich
beteiligt sind; mehrere Erhöhungen dürfen
den Betrag von zwei vollen Gebühren nicht
übersteigen. Bei Gebühren, die nur dem
Mindest- und Höchstbetrag nach bestimmt
sind, erhöhen sich der Mindest- und 
Höchstbetrag durch jeden weiteren Auf-
traggeber um drei Zehntel; mehrere
Erhöhungen dürfen das Doppelte des
Mindest- und Höchstbetrages nicht über-
steigen.

(2) Jeder der Auftraggeber schuldet dem 
Rechtsanwalt die Gebühren und Auslagen,
die er schulden würde, wenn der Rechts-
anwalt nur in seinem Auftrag tätig gewor-
den wäre; ferner schuldet jeder Auftrag-
geber die Dokumentenpauschale, soweit
diese durch die notwendige Unterrichtung 
von mehr als zehn Auftraggebern entstanden
ist (§ 27 Abs. 1 Nr. 2). Der Rechtsanwalt 
kann aber insgesamt nicht mehr als die nach 
Abs. 1 berechneten Gebühren und die insge-
samt entstandenen Auslagen fordern.

§ 7 Mehrere Auftraggeber
(1) Wird der Rechtsanwalt in derselben Angelegenheit
für mehrere Auftraggeber tätig, so erhält er die Gebüh-
ren nur einmal.

(2) Jeder der Auftraggeber schuldet dem Rechtsanwalt 
die Gebühren und Auslagen, die er schulden würde, 
wenn der Rechtsanwalt nur in seinem Auftrag tätig ge-
worden wäre; die Dokumentenpauschale nach Num-
mer 7000 des Vergütungsverzeichnisses schuldet er
auch insoweit, wie diese nur durch die Unterrichtung
mehrerer Auftraggeber entstanden ist. Der Rechtsan-
walt kann aber insgesamt nicht mehr als die nach Ab-
satz 1 berechneten Gebühren und die insgesamt ent-
standenen Auslagen fordern.

1008

7000 Nr. 1 
Buchst. c

§ 16 Fälligkeit
Die Vergütung des Rechtsanwalts wird
fällig, wenn der Auftrag erledigt oder die
Angelegenheit beendigt ist. Ist der Rechts-
anwalt in einem gerichtlichen Verfahren
tätig, so wird die Vergütung auch fällig, 
wenn eine Kostenentscheidung ergangen
oder der Rechtszug beendigt ist oder
wenn das Verfahren länger als drei Monate
ruht.

§ 8 Fälligkeit, Hemmung der Verjährung
(1) Die Vergütung wird fällig, wenn der Auftrag er-
ledigt oder die Angelegenheit beendigt ist. Ist der 
Rechtsanwalt in einem gerichtlichen Verfahren tätig, 
so wird die Vergütung auch fällig, wenn eine Kosten-
entscheidung ergangen oder der Rechtszug beendigt
ist oder wenn das Verfahren länger als drei Monate 
ruht.

(2) Die Verjährung der Vergütung für eine Tätigkeit in
einem gerichtlichen Verfahren wird gehemmt, solange 
das Verfahren anhängig ist. Die Hemmung endet mit
der rechtskräftigen Entscheidung oder anderweitigen 

Synopse BRAGO – RVG
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Beendigung des Verfahrens. Ruht das Verfahren, endet
die Hemmung drei Monate nach Eintritt der Fälligkeit.
Die Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Parteien
das Verfahren weiter betreibt.

§ 17 Vorschuss
Der Rechtsanwalt kann von seinem Auftrag-
geber für die entstandenen und die voraus-
sichtlich entstehenden Gebühren und Ausla-
gen einen angemessenen Vorschuss fordern.

§ 9 Vorschuss
Der Rechtsanwalt kann von seinem Auftraggeber für
die entstandenen und die voraussichtlich entstehenden 
Gebühren und Auslagen einen angemessenen Vor-
schuss fordern.

§ 18 Berechnung
(1) Der Rechtsanwalt kann die Vergütung 
nur auf Grund einer von ihm unterzeichneten
und dem Auftraggeber mitgeteilten Berech-
nung einfordern. Der Lauf der Verjährungs-
frist ist von der Mitteilung der Berechnung 
nicht abhängig.

(2) In der Berechnung sind die Beträge der 
einzelnen Gebühren und Auslagen, Vor-
schüsse, eine kurze Bezeichnung des jeweili-
gen Gebührentatbestands, die Bezeichnung 
der Auslagen sowie die angewandten Kos-
tenvorschriften und bei Gebühren, die nach
dem Gegenstandswert berechnet sind, auch
dieser anzugeben. Bei Entgelten für Post-
und Telekommunikationsdienstleistungen 
genügt die Angabe des Gesamtbetrags.

(3) Hat der Auftraggeber die Vergütung ge-
zahlt, ohne die Berechnung erhalten zu ha-
ben, so kann er die Mitteilung der Berech-
nung noch fordern, solange der Rechtsanwalt
zur Aufbewahrung der Handakten verpflich-
tet ist.

§ 10 Berechnung
(1) Der Rechtsanwalt kann die Vergütung nur aufgrund 
einer von ihm unterzeichneten und dem Auftraggeber 
mitgeteilten Berechnung einfordern. Der Lauf der Ver-
jährungsfrist ist von der Mitteilung der Berechnung
nicht abhängig.

(2) In der Berechnung sind die Beträge der einzelnen
Gebühren und Auslagen, Vorschüsse, eine kurze Be-
zeichnung des jeweiligen Gebührentatbestands, die 
Bezeichnung der Auslagen sowie die angewandten 
Nummern des Vergütungsverzeichnisses und bei Ge-
bühren, die nach dem Gegenstandswert berechnet sind,
auch dieser anzugeben. Bei Entgelten für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen genügt die
Angabe des Gesamtbetrags.

(3) Hat der Auftraggeber die Vergütung gezahlt, ohne 
die Berechnung erhalten zu haben, so kann er die Mit-
teilung der Berechnung noch fordern, solange der 
Rechtsanwalt zur Aufbewahrung der Handakten ver-
pflichtet ist.

§ 19 Festsetzung der Vergütung
(1) Die gesetzliche Vergütung, die dem
Rechtsanwalt als Prozessbevollmächtigten,
Beistand, Unterbevollmächtigten oder Ver-
kehrsanwalt (§ 52) zusteht, wird auf Antrag
des Rechtsanwalts oder des Auftraggebers
durch das Gericht des ersten Rechtszuges
festgesetzt. Getilgte Beträge sind abzusetzen.

(2) Der Antrag ist erst zulässig, wenn die 
Vergütung fällig ist. Vor der Festsetzung
sind die Beteiligten zu hören. Die Vorschrif-
ten der Zivilprozessordnung über das Kos-
tenfestsetzungsverfahren und die Zwangs-
vollstreckung aus Kostenfestsetzungsbe-
schlüssen gelten sinngemäß. Das Verfahren 
ist gebührenfrei. Der Rechtsanwalt erhält
in dem Verfahren über den Antrag keine 
Gebühr.

§ 11 Festsetzung der Vergütung
(1) Soweit die gesetzliche Vergütung, eine nach § 42
festgestellte Pauschgebühr und die zu ersetzenden Auf-
wendungen (§ 670 des Bürgerlichen Gesetzbuches) zu
den Kosten des gerichtlichen Verfahrens gehören, wer-
den sie auf Antrag des Rechtsanwalts oder des Auftrag-
gebers durch das Gericht des ersten Rechtszugs festge-
setzt. Getilgte Beträge sind abzusetzen.

(2) Der Antrag ist erst zulässig, wenn die Vergütung
fällig ist. Vor der Festsetzung sind die Beteiligten zu
hören. Die Vorschriften der jeweiligen Verfahrensord-
nung über das Kostenfestsetzungsverfahren mit Aus-
nahme des § 104 Abs. 2 Satz 3 der Zivilprozessordnung 
und die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die
Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüs-
sen gelten entsprechend. Das Verfahren vor dem Ge-
richt des ersten Rechtszugs ist gebührenfrei. In den 
Vergütungsfestsetzungsbeschluss sind die von dem
Rechtsanwalt gezahlten Auslagen für die Zustel-

Synopse BRAGO – RVG
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(3) Im Verfahren vor den Gerichten der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit, der Finanzgerichts-
barkeit und der Sozialgerichtsbarkeit wird 
die Vergütung von dem Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle festgesetzt. Die für die jewei-
lige Gerichtsbarkeit geltenden Vorschriften
über die Erinnerung im Kostenfestsetzungs-
verfahren gelten sinngemäß.

(4) Wird der vom Rechtsanwalt angegebene
Gegenstandswert von einem Beteiligten be-
stritten, so ist das Verfahren auszusetzen, bis
das Gericht (§§ 9, 10, 113a Abs. 1) hierüber
entschieden hat.

(5) Die Festsetzung ist abzulehnen, soweit 
der Antragsgegner Einwendungen oder Ein-
reden erhebt, die nicht im Gebührenrecht ih-
ren Grund haben. Hat der Auftraggeber be-
reits dem Rechtsanwalt gegenüber derartige 
Einwendungen oder Einreden erhoben, so ist
die Erhebung der Klage nicht von der vorhe-
rigen Einleitung des Festsetzungsverfahrens
abhängig.

(6) Anträge, Erklärungen und Beschwerden 
können zu Protokoll der Geschäftsstelle ge-
geben oder schriftlich ohne Mitwirkung 
eines Rechtsanwalts eingereicht werden.

(7) Durch den Antrag auf Festsetzung der
Vergütung wird die Verjährung wie durch 
Klageerhebung gehemmt.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht bei
Rahmengebühren.

lung des Beschlusses aufzunehmen. Im Übrigen findet
eine Kostenerstattung nicht statt; dies gilt auch im Ver-
fahren über Beschwerden.

(3) Im Verfahren vor den Gerichten der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, der Finanzgerichtsbarkeit und der So-
zialgerichtsbarkeit wird die Vergütung vom Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle festgesetzt. Die für die je-
weilige Gerichtsbarkeit geltenden Vorschriften über 
die Erinnerung im Kostenfestsetzungsverfahren gelten
entsprechend.

(4) Wird der vom Rechtsanwalt angegebene Gegen-
standswert von einem Beteiligten bestritten, so ist das
Verfahren auszusetzen, bis das Gericht hierüber ent-
schieden hat (§§ 32, 33 und 38 Abs. 1).

(5) Die Festsetzung ist abzulehnen, soweit der Antrags-
gegner Einwendungen oder Einreden erhebt, die nicht
im Gebührenrecht ihren Grund haben. Hat der Auftrag-
geber bereits dem Rechtsanwalt gegenüber derartige
Einwendungen oder Einreden erhoben, so ist die Erhe-
bung der Klage nicht von der vorherigen Einleitung des 
Festsetzungsverfahrens abhängig.

(6) Anträge und Erklärungen können zu Protokoll der 
Geschäftsstelle abgegeben oder schriftlich ohne Mit-
wirkung eines Rechtsanwalts eingereicht werden. Die 
§§ 129a und 130a der Zivilprozessordnung gelten ent-
sprechend.

(7) Durch den Antrag auf Festsetzung der Vergütung
wird die Verjährung wie durch Klageerhebung ge-
hemmt.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten bei Rahmengebühren
nur, wenn die Mindestgebühren geltend gemacht wer-
den oder der Auftraggeber der Höhe der Gebühren aus-
drücklich zugestimmt hat. Die Festsetzung auf Antrag
des Rechtsanwalts ist abzulehnen, wenn er die Zustim-
mungserklärung des Auftraggebers nicht mit dem An-
trag vorlegt.

§ 12 Anwendung von Vorschriften für die
Prozesskostenhilfe
Die Vorschriften dieses Gesetzes für im Wege der Pro-
zesskostenhilfe beigeordnete Rechtsanwälte und für
Verfahren über die Prozesskostenhilfe sind in den Fäl-
len des § 11a des Arbeitsgerichtsgesetzes und des § 4a 
der Insolvenzordnung entsprechend anzuwenden. Der 
Bewilligung von Prozesskostenhilfe steht die Stundung
nach § 4a der Insolvenzordnung gleich.
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§ 11 Volle Gebühr, Mindestbetrag einer
Gebühr
(1) Die volle Gebühr bei einem Gegenstands-
wert bis 300 Euro beträgt 25 Euro. Die Ge-
bühr erhöht sich bei einem

für jeden
Gegenstandswert angefangenen um

bis ... Euro Betrag von Euro
weiteren ... Euro

1.500 .300 20
5.000 .500 28

10.000 1.000 37
25.000 3.000 40
50.000 5.000 72

200.000 15.000 77
500.000 30.000 118

über
500.000 50.000 150

Eine Gebührentabelle für Gegenstandswerte
bis 500.000 Euro ist diesem Gesetz als Anla-
ge beigefügt. Im Berufungs- und Revisions-
verfahren erhöhen sich die Beträge der sich 
aus Satz 1 und 2 ergebenden Gebühren um
drei Zehntel.

Im Revisionsverfahren erhöht sich die Pro-
zessgebühr jedoch um zehn Zehntel, soweit
sich die Parteien nur durch einen beim Bun-
desgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt 
vertreten lassen können. In Verfahren vor 
dem Rechtsmittelgericht über die Zulassung
des Rechtsmittels gelten die Sätze 4 und 5 
entsprechend.

(2) Der Mindestbetrag einer Gebühr ist 10
Euro. ...

§ 13 Wertgebühren

(1) Wenn sich die Gebühren nach dem Gegenstands-
wert richten, beträgt die Gebühr bei einem Gegen-
standswert bis 300 Euro 25 Euro. Die Gebühr erhöht
sich bei einem

für jeden
 Gegenstandswert angefangenen  um

bis ...  Euro  Betrag von Euro
weiteren ... Euro

1. 500 300 20
5. 000 500 28

10. 000 1.000 37
25. 000 3.000 40
50. 000 5.000 72

200. 000 15.000 77
500. 000 30.000 118

über
500. 000 50.000 150

Eine Gebührentabelle für Gegenstandswerte bis
500.000 Euro ist diesem Gesetz als Anlage 2 beigefügt.

(2) Der Mindestbetrag einer Gebühr ist 10 Euro.

Abschnitt 2
3200 bis 3205

§ 12 Rahmengebühren
(1) Bei Rahmengebühren bestimmt der
Rechtsanwalt die Gebühr im Einzelfall unter 
Berücksichtigung aller Umstände, insbeson-
dere der Bedeutung der Angelegenheit, des 
Umfangs und der Schwierigkeit der anwalt-
lichen Tätigkeit sowie der Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse des Auftraggebers,
nach billigem Ermessen. Ist die Gebühr von
einem Dritten zu ersetzen, so ist die von dem 
Rechtsanwalt getroffene Bestimmung nicht
verbindlich, wenn sie unbillig ist. 

(2) Im Rechtsstreit hat das Gericht ein Gut-
achten des Vorstandes der Rechtsanwalts-
kammer einzuholen; dies gilt auch im Ver-
fahren nach § 495a der Zivilprozessordnung.
Das Gutachten ist kostenlos zu erstatten.

§ 14 Rahmengebühren
(1) Bei Rahmengebühren bestimmt der Rechtsanwalt
die Gebühr im Einzelfall unter Berücksichtigung aller
Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierig-
keit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der An-
gelegenheit sowie der Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse des Auftraggebers, nach billigem Ermes-
sen. Ein besonderes Haftungsrisiko des Rechtsanwalts
kann bei der Bemessung herangezogen werden. Bei
Rahmengebühren, die sich nicht nach dem Gegen-
standswert richten, ist das Haftungsrisiko zu berück-
sichtigen. Ist die Gebühr von einem Dritten zu ersetzen, 
so ist die von dem Rechtsanwalt getroffene Bestim-
mung nicht verbindlich, wenn sie unbillig ist.

(2) Im Rechtsstreit hat das Gericht ein Gutachten des
Vorstands der Rechtsanwaltskammer einzuholen, so-
weit die Höhe der Gebühr streitig ist; dies gilt auch im
Verfahren nach § 495a der Zivilprozessordnung. Das
Gutachten ist kostenlos zu erstatten.

1005 bis 1007
2101, 2102, 
2202, 2203
2500, 2501
3102, 3103, 
3106
3204, 3205, 
3212, 3213
3405
3501, 3511, 
3512, 3515, 
3517, 3518
4100 bis 4142, 
4147
4200 bis 4304
5100 bis 5114
5200 bis 6404
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§ 13 Abgeltungsbereich der Gebühren
(1) Die Gebühren entgelten, soweit dieses
Gesetz nichts anderes bestimmt, die gesamte
Tätigkeit des Rechtsanwalts vom Auftrag bis 
zur Erledigung der Angelegenheit.

(2) Der Rechtsanwalt kann die Gebühren in
derselben Angelegenheit nur einmal fordern.
In gerichtlichen Verfahren kann er die Ge-
bühren in jedem Rechtszug fordern. 

(3) Sind für Teile des Gegenstands verschie-
dene Gebührensätze anzuwenden, so erhält 
der Rechtsanwalt für die Teile gesondert be-
rechnete Gebühren, jedoch nicht mehr als die 
aus dem Gesamtbetrag der Wertteile nach
dem höchsten Gebührensatz berechnete Ge-
bühr.

(4) Auf bereits entstandene Gebühren ist es, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, ohne Einfluss, wenn sich die Angele-
genheit vorzeitig erledigt oder der Auftrag
endigt, bevor die Angelegenheit erledigt ist.

(5) Wird der Rechtsanwalt, nachdem er in ei-
ner Angelegenheit tätig geworden ist, beauf-
tragt, in derselben Angelegenheit weiter tätig
zu werden, so erhält er nicht mehr an Gebüh-
ren, als er erhalten würde, wenn er von vorn-
herein hiermit beauftragt worden wäre. Ist 
der frühere Auftrag seit mehr als zwei Kalen-
derjahren erledigt, gilt die weitere Tätigkeit
als neue Angelegenheit.

(6) Ist der Rechtsanwalt nur mit einzelnen 
Handlungen beauftragt, so erhält er nicht
mehr an Gebühren, als der mit der gesamten
Angelegenheit beauftragte Rechtsanwalt für
die gleiche Tätigkeit erhalten würde.

§ 15 Abgeltungsbereich der Gebühren
(1) Die Gebühren entgelten, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt, die gesamte Tätigkeit des 
Rechtsanwalts vom Auftrag bis zur Erledigung der
Angelegenheit.

(2) Der Rechtsanwalt kann die Gebühren in derselben 
Angelegenheit nur einmal fordern. In gerichtlichen
Verfahren kann er die Gebühren in jedem Rechtszug 
fordern.

(3) Sind für Teile des Gegenstands verschiedene Ge-
bührensätze anzuwenden, entstehen für die Teile ge-
sondert berechnete Gebühren, jedoch nicht mehr als die 
aus dem Gesamtbetrag der Wertteile nach dem höchs-
ten Gebührensatz berechnete Gebühr.

(4) Auf bereits entstandene Gebühren ist es, soweit die-
ses Gesetz nichts anderes bestimmt, ohne Einfluss,
wenn sich die Angelegenheit vorzeitig erledigt oder der 
Auftrag endigt, bevor die Angelegenheit erledigt ist.

(5) Wird der Rechtsanwalt, nachdem er in einer Ange-
legenheit tätig geworden ist, beauftragt, in derselben
Angelegenheit weiter tätig zu werden, so erhält er nicht
mehr an Gebühren, als er erhalten würde, wenn er von 
vornherein hiermit beauftragt worden wäre. Ist der frü-
here Auftrag seit mehr als zwei Kalenderjahren erle-
digt, gilt die weitere Tätigkeit als neue Angelegenheit
und in diesem Gesetz bestimmte Anrechnungen von 
Gebühren entfallen.

(6) Ist der Rechtsanwalt nur mit einzelnen Handlungen
beauftragt, so erhält er nicht mehr an Gebühren, als der
mit der gesamten Angelegenheit beauftragte Rechtsan-
walt für die gleiche Tätigkeit erhalten würde.

§ 37 Rechtszug
Zum Rechtszug gehören insbesondere
...
3. ... das Verfahren über die Prozess-
kostenhilfe ...

§ 16 Dieselbe Angelegenheit
Dieselbe Angelegenheit sind
1. das Verwaltungsverfahren auf Aussetzung oder An-

ordnung der sofortigen Vollziehung sowie über 
einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der Rechte
Dritter und jedes Verwaltungsverfahren auf Abände-
rung oder Aufhebung in den genannten Fällen,

2. das Verfahren über die Prozesskostenhilfe und das
Verfahren, für das die Prozesskostenhilfe beantragt 
worden ist,

3335, 3336
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§ 51 Verfahren über die Prozesskostenhilfe
(1) ...² In mehreren Verfahren dieser Art er-
hält der Rechtsanwalt die Gebühren in jedem
Rechtszug nur einmal. 

§ 7 Gegenstandswert
(3) Eine Scheidungssache und die Folge-
sachen (§ 623 Abs. 1 bis 3, 5, § 621 Abs. 1
Nr. 1 bis 9 der Zivilprozessordnung) sowie 
ein Verfahren über die Aufhebung einer
Lebenspartnerschaft und die Folgesachen 
(§ 661 Abs. 2, § 623 Abs. 1 und 5 der Zivil-
prozessordnung) gelten als dieselbe Angele-
genheit im Sinne dieses Gesetzes.

§ 40 Arrest, einstweilige Verfügung
(2) Das Verfahren über einen Antrag auf Ab-
änderung oder Aufhebung eines Arrestes
oder einer einstweiligen Verfügung bildet 
mit dem Verfahren über den Antrag auf An-
ordnung des Arrestes oder der einstweiligen
Verfügung eine Angelegenheit. 

§ 47 Vollstreckbarerklärung ausländi-
scher Titel
(3) Das Verfahren nach § 3 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Vertrages zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Österreich vom 6. Juni 1959 über 
die gegenseitige Anerkennung und Vollstre-
ckung von gerichtlichen Entscheidungen,
Vergleichen und öffentlichen Urkunden in
Zivil- und Handelssachen vom 8. März 1960 
(BGBl. I S. 169) gilt als besondere Angele-
genheit. Die Prozessgebühr, die der Rechts-
anwalt für das Verfahren nach § 3 Abs. 1 des
genannten Gesetzes im ersten Rechtszug
erhalten hat, wird jedoch auf die gleiche Ge-
bühr des Verfahrens nach § 3 Abs. 2 zu zwei 
Dritteln angerechnet.

§ 45 Aufgebotsverfahren
(1) Im Aufgebotsverfahren (§§ 946 bis 956,
959, 977 bis 1024 der Zivilprozessordnung) 
erhält der Rechtsanwalt als Vertreter des
Antragstellers (§ 947 der Zivilprozessord-
nung) fünf Zehntel der vollen Gebühr 
1. als Prozessgebühr,
2. für den Antrag auf Erlass des Aufgebots,
3. für den Antrag auf Anordnung der Zah-

lungssperre, wenn der Antrag vor dem 
Antrag auf Erlass des Aufgebots gestellt 
wird,

4. für die Wahrnehmung der Aufgebots-
termine.

3. mehrere Verfahren über die Prozesskostenhilfe in
demselben Rechtszug,

4. eine Scheidungssache und die Folgesachen
(§ 621 Abs. 1 Nr. 1 bis 9, § 623 Abs. 1 bis 3, 5 der 
Zivilprozessordnung),

5. ein Verfahren über die Aufhebung der Lebenspart-
nerschaft und die Folgesachen (§ 661 Abs. 2,
§ 623 Abs. 1 und 5 der Zivilprozessordnung),

6. das Verfahren über einen Antrag auf Anordnung 
eines Arrests, einer einstweiligen Verfügung, auf 
Erlass einer einstweiligen oder vorläufigen Anord-
nung, auf Anordnung oder Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung, auf Aufhebung der Voll-
ziehung oder Anordnung der sofortigen Vollziehung
eines Verwaltungsakts und jedes Verfahren auf de-
ren Abänderung oder Aufhebung,

7. das Verfahren nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Vertrages zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich vom 
6. Juni 1959 über die gegenseitige Anerkennung und
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen, 
Vergleichen und öffentlichen Urkunden in
Zivil- und Handelssachen in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 319-12, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch
Artikel 23 des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I
S. 1887) geändert worden ist, und das Verfahren 
nach § 3 Abs. 2 des genannten Gesetzes,

8. das Aufgebotsverfahren und das Verfahren über den
Antrag auf Anordnung der Zahlungssperre nach 
§ 1020 der Zivilprozessordnung,

3334, Vor-
bem. 3.3.6

3100 ff.,
3200 ff.

3100 ff., 3200, 
Vorbem. 3.2
Abs. 2

3200 ff.;
Vorbem. 3.2.1 
Nr. 3

3324, 3332
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(2) Als Vertreter einer anderen Person erhält
der Rechtsanwalt fünf Zehntel der vollen Ge-
bühr für das ganze Verfahren.

§ 46 Vollstreckbarerklärung von Schieds-
sprüchen und Anwaltsvergleichen
(3) ...² Das Verfahren über die Zulassung der 
Vollziehung einer vorläufigen oder sichern-
den Maßnahme sowie das Verfahren über 
einen Antrag auf Aufhebung oder Änderung
einer Entscheidung über die Zulassung der
Vollziehung (§ 1041 der Zivilprozessord-
nung) gilt als besondere Angelegenheit. Das
Verfahren über einen Antrag auf Aufhebung 
oder Änderung einer Entscheidung über die 
Zulassung der Vollziehung bildet mit dem 
Verfahren über die Zulassung der Vollzie-
hung eine Angelegenheit.

(4) Die Hälfte der in § 31 bestimmten Ge-
bühren erhält der Rechtsanwalt, wenn seine 
Tätigkeit ausschließlich ein gerichtliches
Verfahren bei der Bestellung eines Schieds-
richters oder Ersatzschiedsrichters, über die
Ablehnung eines Schiedsrichters oder über
die Beendigung des Schiedsrichteramtes, zur
Unterstützung bei der Beweisaufnahme oder
bei der Vornahme sonstiger richterlicher
Handlungen betrifft.

§ 62 Arbeitssachen
(3) Die Hälfte der in § 31 bestimmten Ge-
bühren erhält der Rechtsanwalt, wenn seine 
Tätigkeit ausschließlich eine gerichtliche
Entscheidung über die Bestimmung einer 
Frist (§ 102 Abs. 3 des Arbeitsgerichtsgeset-
zes), die Ablehnung eines Schiedsrichters
(§ 103 Abs. 3 des Arbeitsgerichtsgesetzes) 
oder die Vornahme einer Beweisaufnahme 
oder einer Vereidigung (§ 106 Abs. 2 des
Arbeitsgerichtsgesetzes) betrifft. § 67 Abs. 4
gilt sinngemäß.

§ 61 Beschwerde, Erinnerung
(2) In derselben Angelegenheit erhält der
Rechtsanwalt die in Absatz 1 Nr. 2 bezeich-
neten Gebühren nur einmal. 

§ 14 Verweisung, Abgabe, Zulassung von
Rechtsmitteln
(2) ...² Wird das Rechtsmittel in Verfahren
über die Beschwerde gegen seine Nichtzu-
lassung zugelassen, so ist das Verfahren über 

9. das Verfahren über die Zulassung der Vollziehung 
einer vorläufigen oder sichernden Maßnahme und
das Verfahren über einen Antrag auf Aufhebung
oder Änderung einer Entscheidung über die Zulas-
sung der Vollziehung (§ 1041 der Zivilprozessord-
nung),

10. das schiedsrichterliche Verfahren und das gericht-
liche Verfahren bei der Bestellung eines Schieds-
richters oder Ersatzschiedsrichters, über die Ableh-
nung eines Schiedsrichters oder über die Beendi-
gung des Schiedsrichteramtes, zur Unterstützung 
bei der Beweisaufnahme oder bei der Vornahme
sonstiger richterlicher Handlungen,

11. das Verfahren vor dem Schiedsgericht und die ge-
richtlichen Verfahren über die Bestimmung einer
Frist (§ 102 Abs. 3 des Arbeitsgerichtsgesetzes), 
die Ablehnung eines Schiedsrichters (§ 103 Abs. 3
des Arbeitsgerichtsgesetzes) oder die Vornahme 
einer Beweisaufnahme oder einer Vereidigung
(§ 106 Abs. 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes),

12. im Kostenfestsetzungsverfahren einerseits und
im Kostenansatzverfahren andererseits jeweils
mehrere Verfahren über
a) die Erinnerung,
b) die Beschwerde in demselben Beschwerde-

rechtszug,

13. das Rechtsmittelverfahren und das Verfahren über 
die Zulassung des Rechtsmittels; dies gilt nicht für
das Verfahren über die Beschwerde gegen die 
Nichtzulassung eines Rechtsmittels; und

3100 ff.

3327, 3331

3100 ff., 3326, 
3331

3500, 3513

3100 ff.
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das zugelassene Rechtsmittel ein neuer
Rechtszug. Alle sonstigen Verfahren über 
die Zulassung des Rechtsmittels gehören
zum Rechtszug des Rechtsmittels.

§ 94 Privatklage
(2) Durch die Widerklage erhöhen sich die 
Gebühren des Rechtsanwalts als Beistand
oder Vertreter des Privatklägers und des
Widerbeklagten sowie des Verteidigers des
Angeklagten auch dann nicht, wenn der 
Privatkläger nicht der Verletzte ist.

14. das Verfahren über die Privatklage und die
Widerklage und zwar auch im Falle des § 388
Abs. 2 der Strafprozessordnung.

Vorbem. 4
Abs. 1,
4100 ff.

§ 119 Vorverfahren, Verwaltungszwangs-
verfahren, Aussetzung der Vollziehung
(1) Das Verwaltungsverfahren, das dem 
Rechtsstreit vorausgeht und der Nachprü-
fung des Verwaltungsakts dient (Vorverfah-
ren, Einspruchsverfahren, Beschwerdever-
fahren, Abhilfeverfahren), ist zusammen mit
dem vorangegangenen Verwaltungsverfah-
ren eine Angelegenheit.

(3) Das Verwaltungsverfahren auf Ausset-
zung der Vollziehung oder auf Beseitigung
der aufschiebenden oder hemmenden 
Wirkung ist zusammen mit den in den
Absätzen 1 und 2 genannten Verfahren eine 
Angelegenheit.

§ 43 Mahnverfahren
(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 bestimmten
Gebühren werden auf die Prozessgebühr
angerechnet, die der Rechtsanwalt in dem 
nachfolgenden Rechtsstreit erhält.

§ 44 Vereinfachte Verfahren über den 
Unterhalt Minderjähriger
(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 bestimmte Gebühr
wird auf die Prozessgebühr angerechnet, die
der Rechtsanwalt in dem nachfolgenden 
Rechtsstreit erhält (§ 651 der Zivilprozess-
ordnung). Die in Absatz 1 Nr. 2 bestimmte 
Gebühr wird auf die Prozessgebühr ange-
rechnet, die der Rechtsanwalt in einem 
Rechtsstreit nach § 656 der Zivilprozess-
ordnung erhält.

§ 40 Arrest, einstweilige Verfügung
(1) Das Verfahren über einen Antrag auf An-
ordnung, Abänderung oder Aufhebung eines
Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung 
gilt als besondere Angelegenheit. 

§ 17 Verschiedene Angelegenheiten
Verschiedene Angelegenheiten sind
1. jeweils das Verwaltungsverfahren, das einem

gerichtlichen Verfahren vorausgehende und der
Nachprüfung des Verwaltungsakts dienende weitere 
Verwaltungsverfahren (Vorverfahren, Einspruchs-
verfahren, Beschwerdeverfahren, Abhilfeverfah-
ren), das Verwaltungsverfahren auf Aussetzung oder
Anordnung der sofortigen Vollziehung sowie über 
einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der Rechte
Dritter und ein gerichtliches Verfahren,

2. das Mahnverfahren und das streitige Verfahren,

3. das vereinfachte Verfahren über den Unterhalt 
Minderjähriger und das streitige Verfahren,

4. das Verfahren in der Hauptsache und ein Verfahren 
über einen Antrag auf
a) Anordnung eines Arrests,
b) Erlass einer einstweiligen Verfügung, einer 

einstweiligen Anordnung oder einer vorläufi-
gen Anordnung in Verfahren der freiwilligen
Gerichtsbarkeit,

2401;
Vorbem. 3.3.3
3103, 3309, 
3310

3305, 3307

3100 Abs. 1

3100 ff., 3200 
Vorbem. 3.2
Abs. 2
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§ 114 Verfahren vor Gerichten der Ver-
waltungs- und Finanzgerichtsbarkeit
(6) ¹ Im Verfahren auf Aussetzung oder 
Aufhebung der Vollziehung des Verwal-
tungsakts, auf Anordnung oder Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung und in
Verfahren auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung gilt § 40 sinngemäß. ...

§ 39 Verfahren nach Abstandnahme vom
Urkunden- oder Wechselprozess oder 
nach Vorbehaltsurteil
¹ Das ordentliche Verfahren, das nach
Abstandnahme vom Urkunden- oder 
Wechselprozess oder nach einem Vor-
behaltsurteil anhängig bleibt (§§ 596,
600 der Zivilprozessordnung), gilt als be-
sondere Angelegenheit. ...

§ 46 Vollstreckbarerklärung von Schieds-
sprüchen und Anwaltsvergleichen
(3) ¹ Das Verfahren über die Zulassung der
Vollziehung einer vorläufigen oder sichern-
den Maßnahme sowie das Verfahren über ei-
nen Antrag auf Aufhebung oder Änderung 
einer Entscheidung über die Zulassung der
Vollziehung (§ 1041 der Zivilprozessord-
nung) gilt als besondere Angelegenheit. ...

§ 65 Güteverfahren
(1) Eine volle Gebühr erhält der Rechts-
anwalt
1. im Güteverfahren vor einer Gütestelle

der in § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilpro-
zessordnung bezeichneten Art;

2. im Verfahren vor einem Ausschuss der
in § 111 Abs. 2 des Arbeitsgerichtsgeset-
zes bezeichneten Art;

3. im Verfahren vor dem Seemannsamt zur 
vorläufigen Entscheidung von Arbeits-
sachen;

4. im Verfahren vor sonstigen gesetzlich ein-
gerichteten Einigungsstellen, Gütestellen 
oder Schiedsstellen.

Außer in obligatorischen Güteverfahren nach
§ 15a des Gesetzes betreffend die Einführung
der Zivilprozessordnung wird die Gebühr 
nach Satz 1 auf die Prozessgebühr, die der 
Rechtsanwalt in einem nachfolgenden
Rechtsstreit erhält, nicht angerechnet.

c) Anordnung oder Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung, auf Aufhebung der Vollziehung 
oder Anordnung der sofortigen Vollziehung eines 
Verwaltungsakts sowie

d) Abänderung oder Aufhebung einer in einem Ver-
fahren nach den Buchstaben a bis c ergangenen
Entscheidung,

5. der Urkunden- oder Wechselprozess und das ordent-
liche Verfahren, das nach Abstandnahme vom
Urkunden- oder Wechselprozess oder nach einem 
Vorbehaltsurteil anhängig bleibt (§§ 596, 600 der
Zivilprozessordnung),

6. das Schiedsverfahren und das Verfahren über die 
Zulassung der Vollziehung einer vorläufigen
oder sichernden Maßnahme sowie das Verfahren
über einen Antrag auf Aufhebung oder Änderung 
einer Entscheidung über die Zulassung der Voll-
ziehung (§ 1041 der Zivilprozessordnung),

7. das gerichtliche Verfahren und ein voraus-
gegangenes
a) Güteverfahren vor einer durch die Landesjustiz-

verwaltung eingerichteten oder anerkannten
Gütestelle (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozess-
ordnung) oder, wenn die Parteien den Einigungs-
versuch einvernehmlich unternehmen, vor einer 
Gütestelle, die Streitbeilegung betreibt
(§ 15a Abs. 3 des Einführungsgesetzes zur
Zivilprozessordnung),

b) Verfahren vor einem Ausschuss der in § 111
Abs. 2 des Arbeitsgerichtsgesetzes bezeichneten
Art,

c) Verfahren vor dem Seemannsamt zur vorläufigen 
Entscheidung von Arbeitssachen und

d) Verfahren vor sonstigen gesetzlich einge-
richteten Einigungsstellen, Gütestellen oder
Schiedsstellen,

3100 ff.;
Vorbem. 3.2
Abs. 2 Satz 1;
Vorbem. 3.2.1 
Abs. 1 Nr. 1

3100 Abs. 2

Vorbem. 3.1
Abs. 1, 2;
3327, 3332

2403
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§ 118 Geschäftsgebühr, Besprechungs-
gebühr, Beweisaufnahmegebühr
(2) ... ² Soweit sie für ein erfolglos gebliebe-
nes Vermittlungsverfahren nach § 52a des
Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit entsteht, ist sie auf
die entsprechende Gebühr für ein sich an-
schließendes Verfahren anzurechnen.

§ 14 Verweisung, Abgabe, Zulassung von
Rechtsmitteln
(2) ¹ Wird das Rechtsmittel in Verfahren über
die Beschwerde gegen seine Nichtzulassung
zugelassen, so ist das Verfahren über das zu-
gelassene Rechtsmittel ein neuer Rechts-
zug. ...

§ 87 Pauschgebühren
...³ Für die Tätigkeit im Verfahren über die
Entscheidung über die im Urteil vorbe-
haltene Sicherungsverwahrung (§ 275a
der Strafprozessordnung) erhält der Rechts-
anwalt die Gebühren gesondert.

§ 90 Wiederaufnahmeverfahren
(1) Für die Vorbereitung eines Antrags auf
Wiederaufnahme des Verfahrens, die Stel-
lung eines solchen Antrags und die Vertre-
tung in dem Verfahren zur Entscheidung 
über den Antrag gelten die in § 83 Abs. 1 
bestimmten Gebühren; § 83 Abs. 3 ist
entsprechend anzuwenden. Die Gebühren 
gelten auch dann, wenn der Rechtsanwalt 
von der Stellung eines Antrags auf Wieder-
aufnahme des Verfahrens abrät.
(2) Der Gebührenrahmen bestimmt sich
nach der Ordnung des Gerichts, das im
ersten Rechtszug entschieden hat.

8. das Vermittlungsverfahren nach § 52a des
Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit und ein sich anschließendes ge-
richtliches Verfahren,

9. das Verfahren über ein Rechtsmittel und das
Verfahren über die Beschwerde gegen die Nicht-
zulassung des Rechtsmittels,

10. das strafrechtliche Ermittlungsverfahren und ein
nach dessen Einstellung sich anschließendes Buß-
geldverfahren,

11. das Strafverfahren und das Verfahren über die im 
Urteil vorbehaltene Sicherungsverwahrung und

12. das Wiederaufnahmeverfahren und das wiederauf-
genommene Verfahren, wenn sich die Gebühren
nach Teil 4 oder 5 des Vergütungsverzeichnisses
richten.

2400, Vor-
bem. 3 Abs. 4, 
3100 Abs. 3

4100 bis 4136
5100 bis 5200 
(vgl. auch 
Vorbem. 5.
Abs. 2 zu
Teil 5)

Vorbem. 4.1.
Abs. 2,
4100 ff.; 4200

4137 bis 4141

§ 41 Einstweilige Anordnungen

(1) Die Verfahren nach

a) § 127a der Zivilprozessordnung,
b) §§ 620, 620b Abs. 1, 2 der Zivilprozess-

ordnung, auch in Verbindung mit § 661
Abs. 2 der Zivilprozessordnung,

§ 18 Besondere Angelegenheiten
Besondere Angelegenheiten sind

1. jedes Verfahren über eine einstweilige Anordnung
nach
a) § 127a der Zivilprozessordnung,
b) den §§ 620, 620b Abs. 1, 2 der Zivilprozessord-

nung, auch in Verbindung mit § 661 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung,

Vorbem. 3.1
Abs. 1
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c) § 621f der Zivilprozessordnung, auch in
Verbindung mit § 661 Abs. 2 der Zivilpro-
zessordnung

d) § 621g der Zivilprozessordnung,

e) § 641d der Zivilprozessordnung,
f) § 644 der Zivilprozessordnung,

g) § 64b des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
gelten jeweils als besondere Angelegen-
heit. Für mehrere Verfahren, die unter 
einem Buchstaben genannt sind, erhält
der Rechtsanwalt die Gebühren in jedem 
Rechtszug nur einmal.

§ 58 Angelegenheiten der Zwangsvoll-
streckung
(1) In der Zwangsvollstreckung (§ 57) gilt 
jede Vollstreckungsmaßnahme zusammen
mit den durch diese vorbereiteten weiteren
Vollstreckungshandlungen bis zur Befriedi-
gung des Gläubigers als eine Angelegenheit.

§ 114 Verfahren vor Gerichten der Ver-
waltungs- und Finanzgerichtsbarkeit
(1) In Verfahren vor den Gerichten der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit und der Finanzge-
richtsbarkeit gelten die Vorschriften des
Dritten Abschnitts sinngemäß.

§ 59 Vollziehung eines Arrests oder
einer einstweiligen Verfügung
(1) Die Vorschriften der §§ 57 und 58 gelten 
bei Vollziehung eines Arrestbefehls oder 
einer einstweiligen Verfügung (§§ 928 bis
934, 936 der Zivilprozessordnung) sinnge-
mäß.

c) § 621f der Zivilprozessordnung, auch in Verbin-
dung mit § 661 Abs. 2 der Zivilprozessordnung,

d) § 621g der Zivilprozessordnung, auch in Verbin-
dung mit § 661 Abs. 2 der Zivilprozessordnung,

e) § 641d der Zivilprozessordnung,
f) § 644 der Zivilprozessordnung, auch in Verbin-

dung mit § 661 Abs. 2 der Zivilprozessordnung,
g) § 64b Abs. 3 des Gesetzes über die Angelegenhei-

ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit;

mehrere Verfahren, die unter demselben Buchstaben
genannt sind, sind jedoch eine Angelegenheit; die 
Gegenstandswerte sind zusammenzurechnen; dies
gilt auch dann, wenn die mehreren Verfahren den-
selben Gegenstand betreffen;

2. nicht in Nummer 1 genannte Verfahren über eine
einstweilige oder vorläufige Anordnung in Verfah-
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit; mehrere Anord-
nungen in derselben Hauptsache sind eine Angele-
genheit; die Gegenstandswerte sind zusammenzu-
rechnen; dies gilt auch dann, wenn die mehreren
Verfahren denselben Gegenstand betreffen;

3. jede Vollstreckungsmaßnahme zusammen mit den 
durch diese vorbereiteten weiteren Vollstreckungs-
handlungen bis zur Befriedigung des Gläubigers;
dies gilt entsprechend im Verwaltungszwangsver-
fahren (Verwaltungsvollstreckungsverfahren) und 
für jede Maßnahme nach § 33 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit;

4. jede Vollziehungsmaßnahme bei der Vollziehung
eines Arrests oder einer einstweiligen Verfügung 
(§§ 928 bis 934 und 936 der Zivilprozessordnung), 
die sich nicht auf die Zustellung beschränkt;

5. jedes Beschwerdeverfahren und jedes Verfahren 
über eine Erinnerung gegen eine Entscheidung des
Rechtspflegers in Angelegenheiten, in denen sich
die Gebühren nach Teil 3 des Vergütungsverzeich-
nisses richten, soweit sich aus § 16 Nr. 12 nichts an-
deres ergibt;

3309, 3310 

3309, 3310

3500 bis 3518
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§ 58 Angelegenheiten der Zwangsvoll-
streckung
(3) Als besondere Angelegenheiten gelten

1. Verfahren über Einwendungen gegen die 
Erteilung der Vollstreckungsklausel, auf
die § 732 der Zivilprozessordnung anzu-
wenden ist;

2. das Verfahren auf Erteilung einer wei-
teren vollstreckbaren Ausfertigung
(§ 733 der Zivilprozessordnung);

3. Verfahren über Anträge nach den
§§ 765a, 813b, 851a und 851b der Zivil-
prozessordnung; jedes neue Verfahren, 
insbesondere jedes Verfahren über 
Anträge auf Änderung der getroffenen
Anordnungen, gilt als besondere An-
gelegenheit;

4. das Verfahren auf Zulassung der Aus-
tauschpfändung (§ 811a der Zivilpro-
zessordnung);

4a. Verfahren über Anträge nach § 825 der
Zivilprozessordnung;

5. die Ausführung der Zwangsvollstre-
ckung in ein gepfändetes Vermögens-
recht durch Verwaltung (§ 857 Abs. 4
der Zivilprozessordnung);

6. das Verfahren auf Eintragung einer 
Zwangshypothek (§§ 867, 870a der 
Zivilprozessordnung);

7. die Vollstreckung der Entscheidung, 
durch die der Schuldner zur Vorauszah-
lung der Kosten, die durch die Vornahme
einer Handlung entstehen, verurteilt wird
(§ 887 Abs. 2 der Zivilprozessordnung);

8. das Verfahren zur Ausführung der 
Zwangsvollstreckung auf Vornahme
einer Handlung durch Zwangsmittel
(§ 888 der Zivilprozessordnung);

9. jede Verurteilung zu einem Ordnungs-
geld gemäß § 890 Abs. 1 der Zivilpro-
zessordnung;

6. das Verfahren über Einwendungen gegen die Ertei-
lung der Vollstreckungsklausel, auf die § 732 der
Zivilprozessordnung anzuwenden ist;

7. das Verfahren auf Erteilung einer weiteren voll-
streckbaren Ausfertigung;

8. jedes Verfahren über Anträge nach den §§ 765a,
813b, 851a oder § 851b der Zivilprozessordnung
und jedes Verfahren über Anträge auf Änderung
der getroffenen Anordnungen;

9. das Verfahren auf Zulassung der Austausch-
pfändung (§ 811a der Zivilprozessordnung);

10. das Verfahren über einen Antrag nach § 825 der 
Zivilprozessordnung;

11. die Ausführung der Zwangsvollstreckung in ein
gepfändetes Vermögensrecht durch Verwaltung
(§ 857 Abs. 4 der Zivilprozessordnung);

12. das Verteilungsverfahren (§ 858 Abs. 5, §§ 872 bis
877, 882 der Zivilprozessordnung);

13. das Verfahren auf Eintragung einer Zwangshypo-
thek (§§ 867, 870a der Zivilprozessordnung);

14. die Vollstreckung der Entscheidung, durch die der 
Schuldner zur Vorauszahlung der Kosten, die
durch die Vornahme einer Handlung entstehen,
verurteilt wird (§ 887 Abs. 2 der Zivilprozessord-
nung);

15. das Verfahren zur Ausführung der Zwangsvoll-
streckung auf Vornahme einer Handlung durch 
Zwangsmittel (§ 888 der Zivilprozessordnung), das
Verfahren zur Ausführung einer Verfügung des
Gerichts auf Vornahme, Unterlassung oder Dul-
dung einer Handlung durch Zwangsmittel und
einer besonderen Verfügung des Gerichts zur An-
wendung von Gewalt (§ 33 des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit);

16. jede Verurteilung zu einem Ordnungsgeld gemäß
§ 890 Abs. 1 der Zivilprozessordnung;

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310
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10. die Verurteilung zur Bestellung einer 
Sicherheit im Falle des § 890 Abs. 3 der
Zivilprozessordnung;

11. das Verfahren zur Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung (§§ 900, 901
der Zivilprozessordnung);

12. das Verfahren auf Löschung der Ein-
tragung im Schuldnerverzeichnis
(§ 915a der Zivilprozessordnung);

13. das Ausüben der Veröffentlichungs-
befugnis

§ 81 Schifffahrtsrechtliches Verteilungs-
verfahren
(2)¹... 2. im Verfahren über Anträge auf

Aufhebung von Vollstreckungsmaßregeln
(§ 8 Abs. 5 und § 41 der Schifffahrtsrecht-
lichen Verteilungsordnung);

3. im Verfahren über Anträge auf Zulassung 
der Zwangsvollstreckung, soweit diese 
auf § 17 Abs. 4 der Schifffahrtsrechtlichen
Verteilungsordnung gestützt werden.

17. die Verurteilung zur Bestellung einer Sicherheit im 
Falle des § 890 Abs. 3 der Zivilprozessordnung;

18. das Verfahren zur Abnahme der eidesstattlichen 
Versicherung (§§ 900 und 901 der Zivilprozessord-
nung, § 33 Abs. 2 Satz 5 und 6 des Gesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit);

19. das Verfahren auf Löschung der Eintragung
im Schuldnerverzeichnis (§ 915a der Zivilprozess-
ordnung);

20. das Ausüben der Veröffentlichungsbefugnis;

21. das Verfahren über Anträge auf Zulassung der 
Zwangsvollstreckung nach § 17 Abs. 4 der Schiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsordnung und

22. das Verfahren über Anträge auf Aufhebung von 
Vollstreckungsmaßregeln (§ 8 Abs. 5 und § 41 der
Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsordnung).

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

3309, 3310

§ 37 Rechtszug
Zum Rechtszug gehören insbesondere

1. die Vorbereitung der Klage, des Antrags
oder der Rechtsverteidigung, soweit kein
besonderes gerichtliches oder behörd-
liches Verfahren stattfindet;

2. außergerichtliche Vergleichsverhand-
lungen;

3. Zwischenstreite, die Bestimmung des zu-
ständigen Gerichts, das selbstständige Be-
weisverfahren, das Verfahren über die
Prozesskostenhilfe, ... die Bestellung von
Vertretern durch das Prozessgericht oder 
das Vollstreckungsgericht, die Ablehnung 
von Richtern, Rechtspflegern, Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle oder Sachver-
ständigen, die Festsetzung des Streitwerts;

§ 19 Rechtszug; Tätigkeiten, die mit dem Verfahren
zusammenhängen
(1) Zu dem Rechtszug oder dem Verfahren gehören
auch alle Vorbereitungs-, Neben- und Abwicklungstä-
tigkeiten und solche Verfahren, die mit dem Rechtszug
oder Verfahren zusammenhängen, wenn die Tätigkeit
nicht nach § 18 eine besondere Angelegenheit ist. Hier-
zu gehören insbesondere

1. die Vorbereitung der Klage, des Antrags oder
der Rechtsverteidigung, soweit kein besonderes
gerichtliches oder behördliches Verfahren statt-
findet;

2. außergerichtliche Verhandlungen;

3. Zwischenstreite, die Bestimmung des zuständigen
Gerichts, die Bestellung von Vertretern durch das in
der Hauptsache zuständige Gericht, die Ablehnung
von Richtern, Rechtspflegern, Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle oder Sachverständigen, die Festset-
zung des Streit- oder Geschäftswerts;
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4. das Verfahren vor dem beauftragten oder 
ersuchten Richter

5. das Verfahren über die Erinnerung
(§ 573 der Zivilprozessordnung, § 11
Abs. 2 des Rechtspflegergesetzes) und die 
Rüge wegen Verletzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehör (§ 321a der Zivil-
prozessordnung)

6. die Berichtigung oder Ergänzung der Ent-
scheidung oder ihres Tatbestandes; ...

3. ... Verfahren wegen der Rückgabe einer
Sicherheit (§ 109 Abs. 1 und 2, § 715 der 
Zivilprozessordnung) ...

6a. die für die Geltendmachung im Ausland 
vorgesehene Vervollständigung der Ent-
scheidung

7. die Zustellung oder Empfangnahme von 
Entscheidungen oder Rechtsmittelschrif-
ten und ihre Mitteilung an den Auftrag-
geber, die Einwilligung zur Sprungrevisi-
on (§ 566 Abs. 1 der Zivilprozessord-
nung), der Ausspruch über die Verpflich-
tung, die Kosten zu tragen oder eines
Rechtsmittels verlustig zu sein (§§ 91a, 
269 Abs. 3 Satz 2 und 3, § 516 Abs. 3
Satz 1, § 565 der Zivilprozessordnung), 
die Vollstreckbarerklärung eines Urteils
(§§ 537, 558 der Zivilprozessordnung),
die Erteilung des Notfristzeugnisses,
Rechtskraftzeugnisses, die Ausstellung
einer Bescheinigung nach § 54 oder § 56 
des Anerkennungs- und Vollstreckungs-
ausführungsgesetzes ... 

§ 58 Angelegenheiten der Zwangsvoll-
streckung
(2) Keine besonderen Angelegenheiten sind 
insbesondere
1. die erstmalige Erteilung des Notfristzeug-

nisses, des Rechtskraftzeugnisses und der
Vollstreckungsklausel, wenn deswegen 
keine Klage nach § 731 der Zivilprozess-
ordnung erhoben wird, die Ausstellung 
einer Bescheinigung nach § 54 oder § 56 
des Anerkennungs- und Vollstreckungs-
ausführungsgesetzes

§ 87 Pauschgebühren
Durch die Gebühren der §§ 83 bis 86 wird die
gesamte Tätigkeit des Rechtsanwalts als
Verteidiger entgolten. Hierzu gehören auch
Tätigkeiten im Rahmen des Täter-Opfer-
Ausgleichs, soweit der Gegenstand nicht ver-
mögensrechtlich ist, und die Einlegung von

4. das Verfahren vor dem beauftragten oder ersuchten
Richter;

5. das Verfahren über die Erinnerung (§ 573 der Zivil-
prozessordnung) und die Rüge wegen Verletzung
des Anspruchs auf rechtliches Gehör (§ 321a der 
Zivilprozessordnung);

6. die Berichtigung und Ergänzung der Entscheidung
oder ihres Tatbestandes;

7. Verfahren wegen Rückgabe einer Sicherheit;

8. die für die Geltendmachung im Ausland vorgese-
hene Vervollständigung der Entscheidung;

9. die Zustellung oder Empfangnahme von Entschei-
dungen oder Rechtsmittelschriften und ihre Mittei-
lung an den Auftraggeber, die Einwilligung zur
Einlegung der Sprungrevision, der Antrag auf Ent-
scheidung über die Verpflichtung, die Kosten zu 
tragen, die nachträgliche Vollstreckbarerklärung
eines Urteils auf besonderen Antrag, die Erteilung
des Notfrist- und des Rechtskraftzeugnisses, die 
Ausstellung einer Bescheinigung nach § 54 oder
§ 56 des Anerkennungs- und Vollstreckungsaus-
führungsgesetzes;

10. die Einlegung von Rechtsmitteln bei dem Gericht
desselben Rechtszugs in Verfahren, in denen sich 
die Gebühren nach Teil 4, 5 oder 6 des Vergütungs-
verzeichnisses richten; die Einlegung des Rechts-
mittels durch einen neuen Verteidiger gehört zum
Rechtszug des Rechtsmittels;
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Rechtsmitteln bei dem Gericht desselben
Rechtszuges. Für die Tätigkeit im Verfahren
über die Entscheidung über die im Urteil
vorbehaltene Sicherungsverwahrung (§ 275a 
der Strafprozessordnung) erhält der Rechts-
anwalt die Gebühren gesondert.

§ 37 Rechtszug
3. ... die vorläufige Einstellung, Beschrän-

kung oder Aufhebung der Zwangsvollstre-
ckung, wenn nicht eine abgesonderte
mündliche Verhandlung hierüber stattfin-
det ...

7. ... die erstmalige Erteilung der Vollstre-
ckungsklausel, wenn deswegen keine 
Klage nach § 731 der Zivilprozessordnung
erhoben wird ...

§ 58 Angelegenheiten der Zwangs-
vollstreckung
(2) Keine besonderen Angelegenheiten sind 
insbesondere
1. die erstmalige Erteilung des Notfristzeug-

nisses, des Rechtskraftzeugnisses und der
Vollstreckungsklausel, wenn deswegen 
keine Klage nach § 731 der Zivilprozess-
ordnung erhoben wird.

§ 37 Rechtszug
7. ... die Kostenfestsetzung (§§ 104, 107 der

Zivilprozessordnung) ausschließlich der
Erinnerung gegen den Kostenfestset-
zungsbeschluss, die Einforderung der
Vergütung (§§ 18, 19) ...

6. ... die Festsetzung des für die Begründung 
von Rentenanwartschaften in einer
gesetzlichen Rentenversicherung zu leis-
tenden Betrages nach § 53e Abs. 2 des Ge-
setzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit;

§ 58 Angelegenheiten der Zwangs-
vollstreckung
(2) ... 
2. ... die Zustellung des Urteils, der Voll-

streckungsklausel und der sonstigen in
§ 750 der Zivilprozessordnung genann-
ten Urkunden;

11. die vorläufige Einstellung, Beschränkung oder
Aufhebung der Zwangsvollstreckung, wenn
nicht eine abgesonderte mündliche Verhandlung 
hierüber stattfindet;

12. die erstmalige Erteilung der Vollstreckungsklausel, 
wenn deswegen keine Klage erhoben wird;

13. die Kostenfestsetzung und die Einforderung der 
Vergütung;

14. die Festsetzung des für die Begründung von Ren-
tenanwartschaften in einer gesetzlichen Rentenver-
sicherung zu leistenden Betrages nach § 53e Abs. 2
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit;

15. die Zustellung eines Vollstreckungstitels, der Voll-
streckungsklausel und der sonstigen in § 750 der 
Zivilprozessordnung genannten Urkunden;

16. die Aussetzung der Vollziehung (§ 24 Abs. 2 und 3 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit) und die Anordnung der so-
fortigen Wirksamkeit einer Entscheidung und
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§ 37 Rechtszug
7. ... die Herausgabe der Handakten oder ihre 

Übersendung an einen anderen Rechtsan-
walt.

§ 58 Angelegenheiten der Zwangs-
vollstreckung
(2) ...

3. gerichtliche Anordnungen nach § 758a
der Zivilprozessordnung;

4. die Bestimmung eines Gerichtsvollziehers
(§ 827 Abs. 1, § 854 Abs. 1 der Zivil-
prozessordnung) oder eines Sequesters
(§§ 848, 855 der Zivilprozessordnung);

5. die Anzeige der Absicht, die Zwangsvoll-
streckung gegen eine juristische Person
des öffentlichen Rechts zu betreiben
(§ 882a der Zivilprozessordnung);

6. die einer Verurteilung vorausgehende 
Androhung von Ordnungsgeld
(§ 890 Abs. 2 der Zivilprozessordnung);

7. die Aufhebung einer Vollstreckungs-
maßnahme.

17. die Herausgabe der Handakten oder ihre Übersen-
dung an einen anderen Rechtsanwalt.

(2) Zu den in § 18 Nr. 3 und 4 genannten Verfahren 
gehören ferner insbesondere

1. gerichtliche Anordnungen nach § 758a der Zivilpro-
zessordnung,

2. die Bestimmung eines Gerichtsvollziehers (§ 827
Abs. 1 und § 854 Abs. 1 der Zivilprozessordnung)
oder eines Sequesters (§§ 848 und 855 der Zivilpro-
zessordnung),

3. die Anzeige der Absicht, die Zwangsvollstreckung
gegen eine juristische Person des öffentlichen
Rechts zu betreiben,

4. die einer Verurteilung vorausgehende Androhung 
von Ordnungsgeld und

5. die Aufhebung einer Vollstreckungsmaßnahme.

§ 14 Verweisung, Abgabe, Zulassung
von Rechtsmitteln
(1) Wird eine Sache an ein anderes Gericht 
verwiesen oder abgegeben, so sind die Ver-
fahren vor dem verweisenden oder abgeben-
den und vor dem übernehmenden Gericht ein
Rechtszug. Wird eine Sache an ein Gericht
eines niedrigeren Rechtszugs verwiesen oder 
abgegeben, so ist das weitere Verfahren vor
diesem Gericht ein neuer Rechtszug.

§ 20 Verweisung, Abgabe

Soweit eine Sache an ein anderes Gericht verwiesen
oder abgegeben wird, sind die Verfahren vor dem ver-
weisenden oder abgebenden und vor dem übernehmen-
den Gericht ein Rechtszug. Wird eine Sache an ein Ge-
richt eines niedrigeren Rechtszugs verwiesen oder ab-
gegeben, so ist das weitere Verfahren vor diesem 
Gericht ein neuer Rechtszug.

§ 15 Zurückverweisung
(1) Wird eine Sache an ein untergeordnetes
Gericht zurückverwiesen, so ist das weitere
Verfahren vor diesem Gericht ein neuer 
Rechtszug.

Die Prozessgebühr erhält der Rechtsanwalt 
jedoch nur, wenn die Sache an ein Gericht 
zurückverwiesen ist, das mit der Sache noch 
nicht befasst war.

(2) In den Fällen des § 629b der Zivilprozess-
ordnung, auch in Verbindung mit § 661 
Abs. 2 der Zivilprozessordnung, bildet das
weitere Verfahren vor dem Familiengericht
mit dem früheren einen Rechtszug.

§ 21 Zurückverweisung
(1) Soweit eine Sache an ein untergeordnetes Gericht 
zurückverwiesen wird, ist das weitere Verfahren vor
diesem Gericht ein neuer Rechtszug.

(2) In den Fällen des § 629b der Zivilprozessordnung, 
auch in Verbindung mit § 661 Abs. 2 der Zivilprozess-
ordnung, bildet das weitere Verfahren vor dem Famili-
engericht mit dem früheren einen Rechtszug.

Vorbem. 3
Abs. 6
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§ 7 Gegenstandswert
(2) In derselben Angelegenheit werden die 
Werte mehrerer Gegenstände zusammenge-
rechnet.

§ 22 Grundsatz
(1) In derselben Angelegenheit werden die Werte meh-
rerer Gegenstände zusammengerechnet.

(2) Der Wert beträgt in derselben Angelegenheit
höchstens 30 Millionen Euro, soweit durch Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. Sind in derselben Angele-
genheit mehrere Personen Auftraggeber, beträgt der 
Wert für jede Person höchstens 30 Millionen Euro, 
insgesamt jedoch nicht mehr als 100 Millionen Euro.

7007

§ 8 Wertvorschriften
(1) Soweit sich die Gerichtsgebühren nach 
dem Wert richten, bestimmt sich der Gegen-
standswert im gerichtlichen Verfahren nach
den für die Gerichtsgebühren geltenden
Wertvorschriften. Diese Wertvorschriften
gelten sinngemäß auch für die Tätigkeit au-
ßerhalb eines gerichtlichen Verfahrens,
wenn der Gegenstand der Tätigkeit auch Ge-
genstand eines gerichtlichen Verfahrens sein
könnte.

(2) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts
anderes ergibt, gelten in anderen Angelegen-
heiten für den Gegenstandswert § 18 Abs. 2,
§§ 19 bis 23, 24 Abs. 1, 2, 4, 5, 6, §§ 25, 39 
Abs. 2 der Kostenordnung sinngemäß. So-
weit sich der Gegenstandswert aus diesen
Vorschriften nicht ergibt und auch sonst 
nicht feststeht, ist er nach billigem Ermessen
zu bestimmen; in Ermangelung genügender 
tatsächlicher Anhaltspunkte für eine Schät-
zung und bei nicht vermögensrechtlichen 
Gegenständen ist der Gegenstandswert auf
4.000 Euro, nach Lage des Falles niedriger 
oder höher, jedoch nicht über 500.000 Euro 
anzunehmen. 

§ 23 Allgemeine Wertvorschrift
(1) Soweit sich die Gerichtsgebühren nach dem Wert
richten, bestimmt sich der Gegenstandswert im gericht-
lichen Verfahren nach den für die Gerichtsgebühren 
geltenden Wertvorschriften. In Verfahren, in denen im
Gerichtskostengesetz Festgebühren bestimmt sind, 
sind die Wertvorschriften des Gerichtskostengesetzes
entsprechend anzuwenden. Diese Wertvorschriften 
gelten auch entsprechend für die Tätigkeit außerhalb
eines gerichtlichen Verfahrens, wenn der Gegenstand
der Tätigkeit auch Gegenstand eines gerichtlichen Ver-
fahrens sein könnte. § 22 Abs. 2 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.

(2) In Beschwerdeverfahren, in denen Gerichtsgebüh-
ren unabhängig vom Ausgang des Verfahrens nicht er-
hoben werden oder sich nicht nach dem Wert richten,
ist der Wert unter Berücksichtigung des Interesses des
Beschwerdeführers nach Absatz 3 Satz 2 zu bestim-
men, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes er-
gibt. Der Gegenstandswert ist durch den Wert des zu-
grunde liegenden Verfahrens begrenzt. In Verfahren
über eine Erinnerung oder eine Rüge wegen Verlet-
zung des rechtlichen Gehörs richtet sich der Wert nach
den für Beschwerdeverfahren geltenden Vorschriften.

(3) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes er-
gibt, gelten in anderen Angelegenheiten für den Gegen-
standswert § 18 Abs. 2, §§ 19 bis 23, 24 Abs. 1, 2, 4, 5,
6, §§ 25, 39 Abs. 2 und 3 und § 46 Abs. 4 der Kosten-
ordnung entsprechend. Soweit sich der Gegenstands-
wert aus diesen Vorschriften nicht ergibt und auch 
sonst nicht feststeht, ist er nach billigem Ermessen zu 
bestimmen; in Ermangelung genügender tatsächlicher 
Anhaltspunkte für eine Schätzung und bei nichtvermö-
gensrechtlichen Gegenständen ist der Gegenstandswert
auf 4.000 Euro, nach Lage des Falles niedriger oder 
höher, jedoch nicht über 500.000 Euro anzunehmen.

(3) Betrifft die Tätigkeit eine einstweilige 
Anordnung nach § 620 Nr. 1, 2, 3 oder

§ 24 Gegenstandswert für bestimmte einstweilige
Anordnungen
Im Verfahren über eine einstweilige Anordnung der in
§ 620 Nr. 1, 2, 3 oder § 621g der Zivilprozessordnung
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§ 621g der Zivilprozessordnung, so ist von
einem Wert von 500 Euro auszugehen. Wenn
die einstweilige Anordnung nach § 621g der
Zivilprozessordnung eine Familiensache 
nach § 621 Abs. 1 Nr. 7 der Zivilprozessord-
nung betrifft, ist jedoch § 20 Abs. 2 Satz 2
des Gerichtskostengesetzes entsprechend 
anzuwenden. Betrifft die Tätigkeit eine einst-
weilige Anordnung nach § 64b des Gesetzes
über die Angelegenheiten der freiwilligen
Gerichtsbarkeit, gelten die Sätze 1 und 2 ent-
sprechend.

bezeichneten Art ist von einem Wert von 500 Euro
auszugehen. Wenn die einstweilige Anordnung nach
§ 621g der Zivilprozessordnung eine Familiensache
nach § 621 Abs. 1 Nr. 7 der Zivilprozessordnung, auch 
in Verbindung mit § 661 Abs. 2 der Zivilprozess-
ordnung, betrifft, ist jedoch § 53 Abs. 2 Satz 2 des
Gerichtskostengesetzes entsprechend anzuwenden. 
Betrifft die Tätigkeit eine einstweilige Anordnung 
nach § 64b des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit, gelten die Sätze 1 und 2
entsprechend.

§ 57 Zwangsvollstreckung
(2) Der Gegenstandswert bestimmt sich

1. nach dem Betrag der zu vollstreckenden
Geldforderung einschließlich der Neben-
forderungen; soll ein bestimmter Gegen-
stand gepfändet werden und hat dieser ei-
nen geringeren Wert, so ist der geringere 
Wert maßgebend; wird künftig fällig wer-
dendes Arbeitseinkommen nach § 850d 
Abs. 3 der Zivilprozessordnung gepfän-
det, so sind die noch nicht fälligen An-
sprüche nach § 17 Abs. 1 und 2 des
Gerichtskostengesetzes zu bewerten; im 
Verteilungsverfahren (§ 858 Abs. 5,
§§ 872 bis 877 und 882 der Zivilprozess-
ordnung) ist höchstens der zu verteilende
Geldbetrag maßgebend;

2. nach dem Wert der herauszugebenden
oder zu leistenden Sachen; der Gegen-
standswert darf jedoch den Wert nicht
übersteigen, mit dem der Herausgabe-
oder Räumungsanspruch nach den für die
Berechnung von Gerichtskosten maßgeb-
lichen Vorschriften zu bewerten ist;

3. nach dem Wert, den die zu erwirkende
Handlung, Duldung oder Unterlassung für 
den Gläubiger hat;

4. in Verfahren über den Antrag auf Abnah-
me der eidesstattlichen Versicherung nach
§ 807 der Zivilprozessordnung nach dem
Betrag, der einschließlich der Nebenfor-
derungen aus dem Vollstreckungstitel
noch geschuldet wird; der Wert beträgt
jedoch höchstens 1.500 Euro.

(3) In Verfahren über Anträge des Schuld-
ners sowie in Verfahren über Rechtsbehelfe
und Beschwerden ist der Wert nach dem 
Interesse des Antragstellers oder des Be-
schwerdeführers nach billigem Ermessen zu 
bestimmen.

§ 25 Gegenstandswert in der Zwangsvollstreckung
(1) In der Zwangsvollstreckung bestimmt sich der 
Gegenstandswert
1. nach dem Betrag der zu vollstreckenden Geldforde-

rung einschließlich der Nebenforderungen; soll ein 
bestimmter Gegenstand gepfändet werden und hat
dieser einen geringeren Wert, so ist der geringere 
Wert maßgebend; wird künftig fällig werdendes
Arbeitseinkommen nach § 850d Abs. 3 der Zivil-
prozessordnung gepfändet, so sind die noch nicht
fälligen Ansprüche nach § 42 Abs. 1 und 2 des 
Gerichtskostengesetzes zu bewerten; im Vertei-
lungsverfahren (§ 858 Abs. 5, §§ 872 bis 877 und 
882 der Zivilprozessordnung) ist höchstens der zu 
verteilende Geldbetrag maßgebend;

2. nach dem Wert der herauszugebenden oder zu leis-
tenden Sachen; der Gegenstandswert darf jedoch 
den Wert nicht übersteigen, mit dem der Heraus-
gabe- oder Räumungsanspruch nach den für die
Berechnung von Gerichtskosten maßgeblichen
Vorschriften zu bewerten ist;

3. nach dem Wert, den die zu erwirkende Handlung,
Duldung oder Unterlassung für den Gläubiger hat,
und

4. in Verfahren über den Antrag auf Abnahme der
eidesstattlichen Versicherung nach § 807 der Zivil-
prozessordnung nach dem Betrag, der einschließlich 
der Nebenforderungen aus dem Vollstreckungstitel
noch geschuldet wird; der Wert beträgt jedoch 
höchstens 1.500 Euro.

(2) In Verfahren über Anträge des Schuldners ist der
Wert nach dem Interesse des Antragstellers nach billi-
gem Ermessen zu bestimmen.

3309, 3310
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§ 68 Zwangsversteigerung
(3) Der Gegenstandswert bestimmt sich

1. bei der Vertretung des Gläubigers oder ei-
nes anderen nach § 9 Nr. 1 und 2 des Ge-
setzes über die Zwangsversteigerung und
die Zwangsverwaltung Beteiligten nach
dem Wert des dem Gläubiger oder dem
Beteiligten zustehenden Rechts; wird das
Verfahren wegen einer Teilforderung be-
trieben, so ist der Teilbetrag nur maßge-
bend, wenn es sich um einen nach § 10 
Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsver-
waltung zu befriedigenden Anspruch han-
delt; Nebenforderungen sind mitzurech-
nen; der Wert des Gegenstandes der 
Zwangsversteigerung (§ 66 Abs. 1, § 74a 
Abs. 5 des Gesetzes über die Zwangsver-
steigerung und die Zwangsverwaltung),
im Verteilungsverfahren der zur Vertei-
lung kommende Erlös sind maßgebend, 
wenn sie geringer sind;

2. bei der Vertretung eines anderen Beteilig-
ten, insbesondere des Schuldners, nach
dem Wert des Gegenstandes der Zwangs-
versteigerung, im Verteilungsverfahren
nach dem zur Verteilung kommenden Er-
lös; bei Miteigentümern oder sonstigen
Mitberechtigten ist der Anteil maßgebend;

3. bei der Vertretung eines Bieters, der nicht
Beteiligter ist, nach dem Betrag des höchs-
ten für den Auftraggeber abgegebenen 
Gebots, wenn ein solches Gebot nicht ab-
gegeben ist, nach dem Wert des Gegen-
standes der Zwangsversteigerung.

§ 26 Gegenstandswert in der Zwangsversteigerung
In der Zwangsversteigerung bestimmt sich der Gegen-
standswert
1. bei der Vertretung des Gläubigers oder eines anderen 
nach § 9 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über die Zwangsver-
steigerung und die Zwangsverwaltung Beteiligten nach 
dem Wert des dem Gläubiger oder dem Beteiligten zu-
stehenden Rechts; wird das Verfahren wegen einer 
Teilforderung betrieben, so ist der Teilbetrag nur maß-
gebend, wenn es sich um einen nach § 10 Abs. 1 Nr. 5
des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung zu befriedigenden Anspruch han-
delt; Nebenforderungen sind mitzurechnen; der Wert
des Gegenstands der Zwangsversteigerung (§ 66
Abs. 1, § 74a Abs. 5 des Gesetzes über die Zwangs-
versteigerung und die Zwangsverwaltung), im Vertei-
lungsverfahren der zur Verteilung kommende Erlös,
sind maßgebend, wenn sie geringer sind;

2. bei der Vertretung eines anderen Beteiligten, insbe-
sondere des Schuldners, nach dem Wert des Gegen-
stands der Zwangsversteigerung, im Verteilungsver-
fahren nach dem zur Verteilung kommenden Erlös; bei 
Miteigentümern oder sonstigen Mitberechtigten ist der
Anteil maßgebend;

3. bei der Vertretung eines Bieters, der nicht Beteiligter 
ist, nach dem Betrag des höchsten für den Auftraggeber 
abgegebenen Gebots, wenn ein solches Gebot nicht ab-
gegeben ist, nach dem Wert des Gegenstands der 
Zwangsversteigerung.

3311, 3312

§ 69 Zwangsverwaltung

(2) Der Gegenstandswert bestimmt sich bei
der Vertretung des Antragstellers nach dem
Anspruch, wegen dessen das Verfahren
beantragt ist; Nebenforderungen sind mit-
zurechnen; bei Ansprüchen auf wiederkeh-
rende Leistungen ist der Wert der Leistun-
gen eines Jahres maßgebend. Bei der Ver-
tretung des Schuldners bestimmt sich der 
Gegenstandswert nach dem zusammenge-
rechneten Wert aller Ansprüche, wegen
deren das Verfahren beantragt ist, bei der
Vertretung eines sonstigen Beteiligten nach
§ 8 Abs. 2 Satz 2.

§ 27 Gegenstandswert in der Zwangs-
verwaltung
In der Zwangsverwaltung bestimmt sich der Gegen-
standswert bei der Vertretung des Antragstellers nach
dem Anspruch, wegen dessen das Verfahren beantragt
ist; Nebenforderungen sind mitzurechnen; bei Ansprü-
chen auf wiederkehrende Leistungen ist der Wert der 
Leistungen eines Jahres maßgebend. Bei der Vertre-
tung des Schuldners bestimmt sich der Gegenstands-
wert nach dem zusammengerechneten Wert aller An-
sprüche, wegen deren das Verfahren beantragt ist, bei 
der Vertretung eines sonstigen Beteiligten nach § 23
Abs. 3 Satz 2.

3311, 3312
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§ 77 Gegenstandswert
(1) Die Gebühren des § 72 Abs. 1 und des
§ 73 sowie des § 76 im Falle der Beschwerde 
gegen den Beschluss über die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens werden, wenn der Auf-
trag vom Schuldner erteilt ist, nach dem Wert
der Insolvenzmasse (§ 37 des Gerichtskos-
tengesetzes) berechnet. Im Falle des § 72
Abs. 1 beträgt der Gegenstandswert jedoch 
mindestens 3.000 Euro.

(2) Ist der Auftrag von einem Insolvenzgläu-
biger erteilt, so werden die Gebühren des
§ 72 Abs. 2 und der §§ 73, 75 sowie die Ge-
bühren im Falle der Beschwerde gegen den
Beschluss über die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens nach dem Nennwert der Forde-
rung berechnet. Nebenforderungen sind mit-
zurechnen. 

(3) Im Übrigen ist der Gegenstandswert im
Insolvenzverfahren unter Berücksichtigung
des wirtschaftlichen Interesses, das der Auf-
traggeber im Verfahren verfolgt, nach § 8 
Abs. 2 Satz 2 zu bestimmen.

§ 28 Gegenstandswert im Insolvenzverfahren
(1) Die Gebühren der Nummern 3313, 3317 sowie im
Falle der Beschwerde gegen den Beschluss über die Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens der Nummern 3500 
und 3513 des Vergütungsverzeichnisses werden, wenn
der Auftrag vom Schuldner erteilt ist, nach dem Wert
der Insolvenzmasse (§ 58 des Gerichtskostengesetzes) 
berechnet. Im Falle der Nummer 3313 des Vergütungs-
verzeichnisses beträgt der Gegenstandswert jedoch 
mindestens 4.000 Euro.

(2) Ist der Auftrag von einem Insolvenzgläubiger er-
teilt, so werden die in Absatz 1 genannten Gebühren 
und die Gebühr nach Nummer 3314 nach dem Nenn-
wert der Forderung berechnet. Nebenforderungen sind
mitzurechnen.

(3) Im Übrigen ist der Gegenstandswert im Insolvenz-
verfahren unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen
Interesses, das der Auftraggeber im Verfahren verfolgt,
nach § 23 Abs. 3 Satz 2 zu bestimmen.

3313 bis 3323

§ 81 Schifffahrtsrechtliches Verteilungs-
verfahren

(1) ... ² § 77 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass an die Stelle des Wertes der Insol-
venzmasse die festgesetzte Haftungssumme
tritt.

§ 29 Gegenstandswert im Verteilungsverfahren
nach der Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsord-
nung
Im Verfahren nach der Schifffahrtsrechtlichen Vertei-
lungsordnung gilt § 28 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle des Werts der Insolvenzmasse die 
festgesetzte Haftungssumme tritt.

Vorbem. 3.3.5 
Abs. 1; 3313, 
3314, 3317 
Anm.; 3320 
Anm.; 3322, 
3323

§ 83b AsylVfG; Gerichtskosten,
Gegenstandswert
(2) In Streitigkeiten nach diesem Gesetz be-
trägt der Gegenstandswert in Klageverfah-
ren, die die Asylanerkennung einschließlich
der Feststellung der Voraussetzungen nach
§ 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes und die 
Feststellung von Abschiebungshindernissen 
betreffen, 3.000 Euro, in sonstigen Klagever-
fahren 1.500 Euro. In Verfahren des vorläu-
figen Rechtsschutzes wegen aufenthaltsbe-
endender Maßnahmen nach diesem Gesetz
beträgt der Gegenstandswert 1.500 Euro, im
Übrigen die Hälfte des Wertes der Haupt-
sache. Sind mehrere natürliche Personen an
demselben Verfahren beteiligt, erhöht sich
der Wert für jede weitere Person in Klagever-
fahren um 900 Euro und in Verfahren des
vorläufigen Rechtsschutzes um 600 Euro. 

§ 30 Gegenstandswert in gerichtlichen Verfahren
nach dem Asylverfahrensgesetz
In Streitigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz be-
trägt der Gegenstandswert in Klageverfahren, die die 
Asylanerkennung einschließlich der Feststellung der 
Voraussetzungen nach § 51 Abs. 1 des Ausländergeset-
zes und die Feststellung von Abschiebungshindernis-
sen betreffen, 3.000 Euro, in sonstigen Klageverfahren 
1.500 Euro. In Verfahren des vorläufigen Rechtsschut-
zes wegen aufenthaltsbeendender Maßnahmen nach
dem Asylverfahrensgesetz beträgt der Gegenstands-
wert 1.500 Euro, im Übrigen die Hälfte des Wertes der
Hauptsache. Sind mehrere natürliche Personen an dem-
selben Verfahren beteiligt, erhöht sich der Wert für
jede weitere Person in Klageverfahren um 900 Euro 
und in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes um 
600 Euro.
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§ 8 Wertvorschriften

(1a) Vertritt der Rechtsanwalt im Verfahren 
nach dem Spruchverfahrensgesetz einen von 
mehreren Antragstellern, bestimmt sich der 
Gegenstandswert nach dem Bruchteil des für
die Gerichtsgebühren geltenden Geschäfts-
werts, der sich aus dem Verhältnis der An-
zahl der Anteile des Auftraggebers zu der 
Gesamtzahl der Anteile aller Antragsteller
ergibt. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Be-
stimmung der auf die einzelnen Antragsteller
entfallenden Anzahl der Anteile ist der je-
weilige Zeitpunkt der Antragstellung. Ist die 
Anzahl der auf einen Antragsteller entfallen-
den Anteile nicht gerichtsbekannt, wird ver-
mutet, dass dieser lediglich einen Anteil hält.
Der Wert beträgt mindestens 5.000 Euro.
Wird der Rechtsanwalt von mehreren An-
tragstellern beauftragt, sind die auf die ein-
zelnen Antragsteller entfallenden Werte zu-
sammenzurechnen; § 6 ist insoweit nicht an-
zuwenden. 

§ 31 Gegenstandswert in gerichtlichen Verfahren
nach dem Spruchverfahrensgesetz
(1) Vertritt der Rechtsanwalt im Verfahren nach dem
Spruchverfahrensgesetz einen von mehreren Antrag-
stellern, bestimmt sich der Gegenstandswert nach dem
Bruchteil des für die Gerichtsgebühren geltenden 
Geschäftswerts, der sich aus dem Verhältnis der An-
zahl der Anteile des Auftraggebers zu der Gesamtzahl 
der Anteile aller Antragsteller ergibt. Maßgeblicher
Zeitpunkt für die Bestimmung der auf die einzelnen
Antragsteller entfallenden Anzahl der Anteile ist der
jeweilige Zeitpunkt der Antragstellung. Ist die Anzahl 
der auf einen Antragsteller entfallenden Anteile nicht
gerichtsbekannt, wird vermutet, dass dieser lediglich 
einen Anteil hält. Der Wert beträgt mindestens 5.000
Euro.

(2) Wird der Rechtsanwalt von mehreren Antragstel-
lern beauftragt, sind die auf die einzelnen Antragsteller
entfallenden Werte zusammenzurechnen; Nummer
1008 des Vergütungsverzeichnisses ist insoweit nicht
anzuwenden.

§ 9 Wertfestsetzung für die
Gerichtsgebühren
(1) Wird der für die Gerichtsgebühren maß-
gebende Wert gerichtlich festgesetzt, so ist 
die Festsetzung auch für die Gebühren des
Rechtsanwalts maßgebend. 

(2) Der Rechtsanwalt kann aus eigenem 
Recht die Festsetzung des Werts beantragen
und Rechtsmittel gegen die Festsetzung ein-
legen. Rechtsbehelfe, die gegeben sind, 
wenn die Wertfestsetzung unterblieben ist,
kann er aus eigenem Recht ergreifen.

§ 32 Wertfestsetzung für die Gerichtsgebühren

(1) Wird der für die Gerichtsgebühren maßgebende 
Wert gerichtlich festgesetzt, so ist die Festsetzung auch
für die Gebühren des Rechtsanwalts maßgebend.

(2) Der Rechtsanwalt kann aus eigenem Recht die Fest-
setzung des Werts beantragen und Rechtsmittel gegen
die Festsetzung einlegen. Rechtsbehelfe, die gegeben
sind, wenn die Wertfestsetzung unterblieben ist, kann
er aus eigenem Recht einlegen.

§ 10 Wertfestsetzung für die Rechtsan-
waltsgebühren
(1) Berechnen sich die Gebühren für die an-
waltliche Tätigkeit in einem gerichtlichen
Verfahren nicht nach dem für die Gerichtsge-
bühren maßgebenden Wert oder fehlt es an
einem solchen Wert, so setzt das Gericht des
Rechtszugs den Wert des Gegenstands der 
anwaltlichen Tätigkeit auf Antrag durch Be-
schluss selbstständig fest.

(2) Der Antrag ist erst zulässig, wenn die 
Vergütung fällig ist.

§ 33 Wertfestsetzung für die Rechtsanwalts-
gebühren
(1) Berechnen sich die Gebühren für die anwaltliche
Tätigkeit in einem gerichtlichen Verfahren nicht nach
dem für die Gerichtsgebühren maßgebenden Wert oder 
fehlt es an einem solchen Wert, so setzt das Gericht des
Rechtszugs den Wert des Gegenstands der anwaltli-
chen Tätigkeit auf Antrag durch Beschluss selbststän-
dig fest.

(2) Der Antrag ist erst zulässig, wenn die Vergütung
fällig ist. Antragsberechtigt sind der Rechtsanwalt, der
Auftraggeber, ein erstattungspflichtiger Gegner und in
den Fällen des § 45 die Staatskasse.

(3) Gegen den Beschluss nach Absatz 1 können
die Antragsberechtigten Beschwerde einlegen, wenn
der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro
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(3) ... 5 Gegen Entscheidungen des Landge-
richts über die Beschwerde ist die weitere 
Beschwerde an das Oberlandesgericht statt-
haft, wenn sie das Beschwerdegericht wegen
der grundsätzlichen Bedeutung der zur Ent-
scheidung stehenden Frage zulässt. Die wei-
tere Beschwerde kann nur darauf gestützt
werden, dass die Entscheidung auf einer Ver-
letzung des Gesetzes beruht; die §§ 546 und
547 der Zivilprozessordnung gelten sinnge-
mäß.

(4) Anträge, Erklärungen und Beschwerden 
können zu Protokoll der Geschäftsstelle
gegeben oder schriftlich ohne Mitwirkung
eines Rechtsanwalts eingereicht werden;
§ 130a der Zivilprozessordnung gilt entspre-
chend.

übersteigt. Die Beschwerde ist auch zulässig, wenn sie
das Gericht, das die angefochtene Entscheidung erlas-
sen hat, wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur 
Entscheidung stehenden Frage zulässt.

(4) Soweit das Gericht die Beschwerde für zulässig und 
begründet hält, hat es ihr abzuhelfen; im Übrigen ist
die Beschwerde unverzüglich dem Beschwerdegericht
vorzulegen. Beschwerdegericht ist das nächsthöhere 
Gericht, in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten der in
§ 119 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 3 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes bezeichneten Art jedoch das Ober-
landesgericht. Eine Beschwerde an einen obersten 
Gerichtshof des Bundes findet nicht statt. Das Be-
schwerdegericht ist an die Zulassung der Beschwerde
gebunden; die Nichtzulassung ist unanfechtbar.

(5) War der Beschwerdeführer ohne sein Verschulden
verhindert, die Frist einzuhalten, ist ihm auf Antrag
vom Gericht, das über die Beschwerde zu entscheiden 
hat, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewäh-
ren, wenn er die Beschwerde binnen zwei Wochen 
nach der Beseitigung des Hindernisses einlegt und die 
Tatsachen, welche die Wiedereinsetzung begründen,
glaubhaft macht. Nach Ablauf eines Jahres, von dem
Ende der versäumten Frist an gerechnet, kann die Wie-
dereinsetzung nicht mehr beantragt werden. Gegen die
Ablehnung der Wiedereinsetzung findet die Beschwer-
de statt. Sie ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von 
zwei Wochen eingelegt wird. Die Frist beginnt mit der
Zustellung der Entscheidung. Absatz 4 Satz 1 bis 3 gilt
entsprechend.

(6) Die weitere Beschwerde ist nur zulässig, wenn das
Landgericht als Beschwerdegericht entschieden und 
sie wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Ent-
scheidung stehenden Frage zugelassen hat. Sie kann
nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf
einer Verletzung des Rechts beruht; die §§ 546 und 547
der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Über die 
weitere Beschwerde entscheidet das Oberlandesge-
richt. Absatz 3 Satz 3, Abs. 4 Satz 1 und 4 und Abs. 5 
gelten entsprechend.

(7) Anträge und Erklärungen können zu Protokoll der 
Geschäftsstelle abgegeben oder schriftlich eingereicht
werden; die §§ 129a und 130a der Zivilprozessordnung 
gelten entsprechend. Die Beschwerde ist bei dem Ge-
richt einzulegen, dessen Entscheidung angefochten
wird.

(8) Das Gericht entscheidet über den Antrag durch 
eines seiner Mitglieder als Einzelrichter; dies gilt auch 
für die Beschwerde, wenn die angefochtene Entschei-
dung von einem Einzelrichter oder einem Rechtspfle-
ger erlassen wurde. Der Einzelrichter überträgt das
Verfahren der Kammer oder dem Senat, wenn die 
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Sache besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder
rechtlicher Art aufweist oder die Rechtssache grund-
sätzliche Bedeutung hat. Das Gericht entscheidet je-
doch immer ohne Mitwirkung ehrenamtlicher Richter.
Auf eine erfolgte oder unterlassene Übertragung kann
ein Rechtsmittel nicht gestützt werden.

(9) Das Verfahren über den Antrag ist gebührenfrei.
Kosten werden nicht erstattet; dies gilt auch im Verfah-
ren über die Beschwerde. 

§ 34 Mediation
Für die Tätigkeit als Mediator soll der Rechtsanwalt
auf eine Gebührenvereinbarung hinwirken. Wenn kei-
ne Vereinbarung getroffen worden ist, bestimmt sich
die Gebühr nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts.

§ 67 Schiedsrichterliches Verfahren

(1) Im schiedsrichterlichen Verfahren gelten 
die Vorschriften dieses Abschnitts sinnge-
mäß.

(2) Die Verhandlungsgebühr erhält der 
Rechtsanwalt auch, wenn der Schiedsspruch
ohne mündliche Verhandlung erlassen wird. 

(3) Im schiedsrichterlichen Berufungs- und 
Revisionsverfahren erhält der Rechtsanwalt
die Gebühren nach § 11 Abs. 1 Satz 4.

(4) Für die Berechnung der Gebühren des im
schiedsrichterlichen Verfahren zum Prozess-
bevollmächtigten bestellten Rechtsanwalts
gilt das gerichtliche Verfahren im Falle des
§ 1050 der Zivilprozessordnung mit dem
schiedsrichterlichen Verfahren als ein
Rechtszug.

§ 36 Schiedsrichterliche Verfahren und Verfahren
vor dem Schiedsgericht
(1) Teil 3 Abschnitt 1 und 2 des Vergütungsverzeich-
nisses ist auf die folgenden außergerichtlichen Verfah-
ren entsprechend anzuwenden:
1. schiedsrichterliche Verfahren nach dem Zehnten 

Buch der Zivilprozessordnung und
2. Verfahren vor dem Schiedsgericht (§ 104 des

Arbeitsgerichtsgesetzes).

(2) Im Verfahren nach Absatz 1 Nr. 1 erhält der Rechts-
anwalt die Terminsgebühr auch, wenn der Schieds-
spruch ohne mündliche Verhandlung erlassen wird.

3100

§ 35 Hilfeleistung in Steuersachen
Für die Hilfeleistung bei der Erfüllung allgemeiner
Steuerpflichten und bei der Erfüllung steuerlicher 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten gelten die 
§§ 23 bis 39 der Steuerberatergebührenverordnung in
Verbindung mit den §§ 10 und 13 der Steuerberaterge-
bührenverordnung entsprechend.
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§ 113 Verfahren vor Verfassungsgerichten
(1) Die Vorschriften des Sechsten Abschnitts
für Strafsachen, die im ersten Rechtszug vor 
das Oberlandesgericht gehören, gelten sinn-
gemäß in folgenden Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht oder dem Verfas-
sungsgericht (Verfassungsgerichtshof, 
Staatsgerichtshof) eines Landes: 

1. Verfahren über die Verwirkung von
Grundrechten, den Verlust des Stimm-
rechts, den Ausschluss von Wahlen und 
Abstimmungen,

2. Verfahren über die Verfassungswidrigkeit
von Parteien,

3. Verfahren über Anklagen gegen den Bun-
despräsidenten, gegen ein Regierungsmit-
glied eines Landes oder gegen einen Ab-
geordneten oder Richter,

4. Verfahren über sonstige Gegenstände, die
in einem dem Strafprozess ähnlichen Ver-
fahren behandelt werden.

(2) In sonstigen Verfahren vor dem Bundes-
verfassungsgericht oder dem Verfassungsge-
richt eines Landes gelten die Vorschriften 
des Dritten Abschnitts sinngemäß. Die Ge-
bühren richten sich nach § 11 Abs. 1 Satz 4.
Der Gegentandswert ist unter Berücksichti-
gung aller Umstände, insbesondere der Be-
deutung der Angelegenheit, des Umfangs 
und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tä-
tigkeit sowie der Vermögens- und Einkom-
mensverhältnisse des Auftraggebers nach 
billigem Ermessen zu bestimmen, jedoch
nicht unter 4.000 Euro.

§ 37 Verfahren vor den Verfassungsgerichten
(1) Die Vorschriften für die Revision in Teil 4 Ab-
schnitt 1 Unterabschnitt 3 des Vergütungsverzeichnis-
ses gelten entsprechend in folgenden Verfahren vor
dem Bundesverfassungsgericht oder dem Verfassungs-
gericht (Verfassungsgerichtshof, Staatsgerichtshof) 
eines Landes:

1. Verfahren über die Verwirkung von Grundrechten,
den Verlust des Stimmrechts, den Ausschluss von 
Wahlen und Abstimmungen,

2. Verfahren über die Verfassungswidrigkeit von Par-
teien,

3. Verfahren über Anklagen gegen den Bundespräsi-
denten, gegen ein Regierungsmitglied eines Landes
oder gegen einen Abgeordneten oder Richter und 

4. Verfahren über sonstige Gegenstände, die in einem
dem Strafprozess ähnlichen Verfahren behandelt
werden.

(2) In sonstigen Verfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht oder dem Verfassungsgericht eines
Landes gelten die Vorschriften in Teil 3 Abschnitt 2 
Unterabschnitt 2 des Vergütungsverzeichnisses ent-
sprechend. Der Gegenstandswert ist unter Berück-
sichtigung der in § 14 Abs. 1 genannten Umstände
nach billigem Ermessen zu bestimmen; er beträgt
mindestens 4.000 Euro.

4130 bis 4135

3200 ff.

§ 113a Verfahren vor dem Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften
(1) In Vorabentscheidungsverfahren vor dem
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaf-
ten gelten die Vorschriften des Dritten Ab-
schnitts sinngemäß. Die Gebühren richten
sich nach § 11 Abs. 1 Satz 4.

§ 38 Verfahren vor dem Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften
(1) In Vorabentscheidungsverfahren vor dem Gerichts-
hof der Europäischen Gemeinschaften gelten die Vor-
schriften in Teil 3 Abschnitt 2 des Vergütungsverzeich-
nisses entsprechend. Der Gegenstandswert bestimmt
sich nach den Wertvorschriften, die für die Gerichtsge-
bühren des Verfahrens gelten, in dem vorgelegt wird. 
Das vorlegende Gericht setzt den Gegenstandswert auf
Antrag durch Beschluss fest. § 33 Abs. 2 bis 9 gilt ent-
sprechend.

(2) Ist in einem Verfahren, in dem sich die Gebühren 
nach Teil 4, 5 oder 6 des Vergütungsverzeichnisses rich-
ten, vorgelegt worden, so sind in dem Vorabentschei-
dungsverfahren die Nummern 4130 und 4132 des Ver-
gütungsverzeichnisses entsprechend anzuwenden.

3200 bis 3213

4130, 4132
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³ Die Prozessgebühr des Verfahrens, in dem 
vorgelegt worden ist, wird auf die Prozessge-
bühr des Verfahrens vor dem Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften angerechnet,
wenn nicht eine im Verfahrensrecht vorgese-
hene schriftliche Stellungnahme gegenüber
dem Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften abgegeben wird. Der Gegenstands-
wert bestimmt sich nach den Wertvorschrif-
ten, die für die Gerichtsgebühren des Verfah-
rens gelten, in dem vorgelegt wird. Das 
vorlegende Gericht setzt den Gegenstands-
wert auf Antrag durch Beschluss fest. § 10
Abs. 2 bis 4 gilt sinngemäß.

(3) Die Verfahrensgebühr des Verfahrens, in dem vor-
gelegt worden ist, wird auf die Verfahrensgebühr des
Verfahrens vor dem Gerichtshof der Europäischen Ge-
meinschaften angerechnet, wenn nicht eine im Verfah-
rensrecht vorgesehene schriftliche Stellungnahme ge-
genüber dem Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften abgegeben wird.

§ 36a Beigeordneter Rechtsanwalt

(1) Der Rechtsanwalt, der nach § 625 der 
Zivilprozessordnung dem Antragsgegner 
beigeordnet ist, kann von diesem die Vergü-
tung eines zum Prozessbevollmächtigten be-
stellten Rechtsanwalts verlangen; er kann je-
doch keinen Vorschuss fordern.

§ 39 In Scheidungs- und Lebenspartnerschafts-
sachen beigeordneter Rechtsanwalt
Der Rechtsanwalt, der nach § 625 der Zivilprozessord-
nung dem Antragsgegner beigeordnet ist, kann von die-
sem die Vergütung eines zum Prozessbevollmächtigten 
bestellten Rechtsanwalts und einen Vorschuss verlan-
gen. Die für einen in einer Scheidungssache beigeord-
neten Rechtsanwalt geltenden Vorschriften sind für ei-
nen in einer Lebenspartnerschaftssache beigeordneten 
Rechtsanwalt entsprechend anzuwenden.

§ 115 Vergütung des gerichtlich bestellten
Rechtsanwalts
Der Rechtsanwalt kann von den Personen, 
für die er nach § 67a Abs. 1 Satz 2 der Ver-
waltungsgerichtsordnung bestellt ist, die 
Vergütung eines von mehreren Auftragge-
bern zum Prozessbevollmächtigten bestell-
ten Rechtsanwalts verlangen; er kann jedoch 
keinen Vorschuss verlangen. § 36a Abs. 2
gilt sinngemäß.

§ 40 Als gemeinsamer Vertreter bestellter
Rechtsanwalt
Der Rechtsanwalt kann von den Personen, für die er
nach § 67a Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsord-
nung bestellt ist, die Vergütung eines von mehreren
Auftraggebern zum Prozessbevollmächtigten bestell-
ten Rechtsanwalts und einen Vorschuss verlangen.

3100 ff.

§ 41 Prozesspfleger
Der Rechtsanwalt, der nach § 57 oder § 58 der Zivil-
prozessordnung dem Beklagten als Vertreter bestellt
ist, kann von diesem die Vergütung eines zum Prozess-
bevollmächtigten bestellten Rechtsanwalts verlangen.
Er kann von diesem keinen Vorschuss fordern. § 126 
der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.

3100 ff.

§ 42 Feststellung einer Pauschgebühr
(1) In Strafsachen, gerichtlichen Bußgeldsachen, Ver-
fahren nach dem Gesetz über die internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen und in Verfahren nach dem IStGH-
Gesetz stellt das Oberlandesgericht, zu dessen Bezirk
das Gericht des ersten Rechtszugs gehört, auf Antrag
des Rechtsanwalts eine Pauschgebühr für das ganze 
Verfahren oder für die einzelnen Verfahrensabschnitte 
durch unanfechtbaren Beschluss fest, wenn die in den

4100 ff.
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Teilen 4 bis 6 des Vergütungsverzeichnisses bestimm-
ten Gebühren des Wahlanwalts wegen des besonderen
Umfangs oder der besonderen Schwierigkeit nicht zu-
mutbar sind. Dies gilt nicht, soweit Wertgebühren ent-
stehen. Beschränkt sich die Feststellung auf einzelne 
Verfahrensabschnitte, sind die Gebühren nach dem 
Vergütungsverzeichnis, an deren Stelle die Pauschge-
bühr treten soll, zu bezeichnen. Die Pauschgebühr darf
das Doppelte der für die Gebühren eines Wahlanwalts
geltenden Höchstbeträge nach den Teilen 4 bis 6 des
Vergütungsverzeichnisses nicht übersteigen. Für den
Rechtszug, in dem der Bundesgerichtshof für das Ver-
fahren zuständig ist, ist er auch für die Entscheidung
über den Antrag zuständig.

(2) Der Antrag ist zulässig, wenn die Entscheidung
über die Kosten des Verfahrens rechtskräftig ist. Der 
gerichtlich bestellte oder beigeordnete Rechtsanwalt 
kann den Antrag nur unter den Voraussetzungen des
§ 52 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, auch in Verbindung mit
§ 53 Abs. 1, stellen. Der Auftraggeber, in den Fällen
des § 52 Abs. 1 Satz 1 der Beschuldigte, ferner die 
Staatskasse und andere Beteiligte, wenn ihnen die 
Kosten des Verfahrens ganz oder zum Teil auferlegt 
worden sind, sind zu hören.

(3) Der Strafsenat des Oberlandesgerichts ist mit einem 
Richter besetzt. Der Richter überträgt die Sache dem 
Senat in der Besetzung mit drei Richtern, wenn es zur
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten
ist.

(4) Die Feststellung ist für das Kostenfestsetzungsver-
fahren, das Vergütungsfestsetzungsverfahren (§ 11)
und für einen Rechtsstreit des Anwalts auf Zahlung der 
Vergütung bindend.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten im Bußgeldverfahren vor
der Verwaltungsbehörde entsprechend. Über den An-
trag entscheidet die Verwaltungsbehörde. Gegen die 
Entscheidung kann gerichtliche Entscheidung bean-
tragt werden. Für das Verfahren gilt § 62 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten.

§ 96a Abtretung des Kosten-
erstattungsanspruchs
Tritt der Angeschuldigte den Anspruch
gegen die Staatskasse auf Erstattung von 
Anwaltskosten als notwendige Auslagen
(§§ 464b, 464a Abs. 2 Nr. 2 der Strafpro-
zessordnung) an den Rechtsanwalt ab, so ist 
eine von der Staatskasse gegenüber dem 
Angeschuldigten erklärte Aufrechnung inso-
weit unwirksam, als sie den Anspruch des
Rechtsanwalts vereiteln oder beeinträchtigen 
würde.

§ 43 Abtretung des Kostenerstattungsanspruchs

Tritt der Beschuldigte oder der Betroffene den An-
spruch gegen die Staatskasse auf Erstattung von
Anwaltskosten als notwendige Auslagen an den
Rechtsanwalt ab, ist eine von der Staatskasse gegen-
über dem Beschuldigten oder dem Betroffenen erklärte
Aufrechnung insoweit unwirksam, als sie den An-
spruch des Rechtsanwalts vereiteln oder beeinträch-
tigen würde.
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Dies gilt jedoch nur, wenn zum Zeitpunkt der Aufrech-
nung eine Urkunde über die Abtretung oder eine An-
zeige des Beschuldigten oder des Betroffenen über die
Abtretung in den Akten vorliegt.

§ 131 Vergütung aus der Landeskasse
Der Rechtsanwalt erhält, soweit nicht für die 
Tätigkeit in Beratungsstellen nach § 3 Abs. 1
des Beratungshilfegesetzes besondere Ver-
einbarungen getroffen sind, eine Vergütung 
nach diesem Gesetz aus der Landeskasse.

§ 44 Vergütungsanspruch bei Beratungshilfe
Für die Tätigkeit im Rahmen der Beratungshilfe erhält
der Rechtsanwalt eine Vergütung nach diesem Gesetz 
aus der Landeskasse, soweit nicht für die Tätigkeit in
Beratungsstellen nach § 3 Abs. 1 des Beratungshilfege-
setzes besondere Vereinbarungen getroffen sind. Die
Beratungshilfegebühr (Nummer 2600 des Vergütungs-
verzeichnisses) schuldet nur der Rechtsuchende.

2600 bis 2608

§ 121 Vergütung aus der Bundes- oder 
Landeskasse
Der im Wege der Prozesskostenhilfe, nach
§ 4a Abs. 2 der Insolvenzordnung oder nach
§ 11a des Arbeitsgerichtsgesetzes beigeord-
nete Rechtsanwalt erhält, soweit in diesem 
Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, die 
gesetzliche Vergütung in Verfahren vor Ge-
richten des Bundes aus der Bundeskasse, in
Verfahren vor Gerichten eines Landes aus
der Landeskasse.

§ 36a Beigeordneter Rechtsanwalt
(2) ¹ Ist der Antragsgegner mit der Zahlung 
der Vergütung im Verzug, so kann der 
Rechtsanwalt eine Vergütung aus der Lan-
deskasse verlangen. ...

§ 103 Bundeskasse, Landeskasse
(1) Staatskasse im Sinne dieser Vorschriften 
ist die Bundeskasse, wenn ein Gericht des
Bundes, die Landeskasse, wenn ein Gericht 
des Landes den Rechtsanwalt bestellt oder
beigeordnet hat.

(2) Hat zuerst ein Gericht des Bundes und so-
dann ein Gericht des Landes den Rechtsan-
walt bestellt oder beigeordnet, so zahlt die
Bundeskasse die Vergütung, die der Rechts-
anwalt während der Dauer der Bestellung
oder Beiordnung durch das Gericht des Bun-
des verdient hat, die Landeskasse die dem
Rechtsanwalt darüber hinaus zustehende 
Vergütung. Dies gilt sinngemäß, wenn zuerst
ein Gericht des Landes und sodann ein Ge-
richt des Bundes den Rechtsanwalt bestellt 
oder beigeordnet hat.

§ 45 Vergütungsanspruch des beigeordneten oder
bestellten Rechtsanwalts
(1) Der im Wege der Prozesskostenhilfe beigeordnete
oder nach § 57 oder § 58 der Zivilprozessordnung dem
Beklagten als Vertreter bestellte Rechtsanwalt erhält, 
soweit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist, 
die gesetzliche Vergütung in Verfahren vor Gerichten 
des Bundes aus der Bundeskasse, in Verfahren vor
Gerichten eines Landes aus der Landeskasse.

(2) Der Rechtsanwalt, der nach § 625 der Zivilprozess-
ordnung beigeordnet oder nach § 67a Abs. 1 Satz 2 der 
Verwaltungsgerichtsordnung bestellt ist, kann eine
Vergütung aus der Landeskasse verlangen, wenn der 
zur Zahlung Verpflichtete (§§ 39 oder 40) mit der Zah-
lung der Vergütung im Verzug ist.

(3) Ist der Rechtsanwalt sonst gerichtlich bestellt oder 
beigeordnet worden, so erhält er die Vergütung aus der
Landeskasse, wenn ein Gericht des Landes den Rechts-
anwalt bestellt oder beigeordnet hat, im Übrigen aus
der Bundeskasse.

Hat zuerst ein Gericht des Bundes und sodann ein Ge-
richt des Landes den Rechtsanwalt bestellt oder beige-
ordnet, so zahlt die Bundeskasse die Vergütung, die der 
Rechtsanwalt während der Dauer der Bestellung oder 
Beiordnung durch das Gericht des Bundes verdient hat,
die Landeskasse die dem Rechtsanwalt darüber hinaus
zustehende Vergütung. Dies gilt entsprechend, wenn
zuerst ein Gericht des Landes und sodann ein Gericht 
des Bundes den Rechtsanwalt bestellt oder beigeordnet
hat.

3100 ff. i.V.m. 
§§ 12, 13, 49
RVG

3100 ff.

4100 ff. i.V.m. 
§§ 13, 49 RVG
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§ 90 Wiederaufnahmeverfahren
(1) ... ² Die Gebühren gelten auch dann, wenn 
der Rechtsanwalt von der Stellung eines An-
trags auf Wiederaufnahme des Verfahrens
abrät.

§ 97 Anspruch gegen die Staatskasse
(1) ... ² Im Falle des § 90 Abs. 1 Satz 2 gilt 
dies nur dann, wenn der Rechtsanwalt nach
§ 364b Abs. 1 Satz 1 der Strafprozessord-
nung bestellt worden ist oder das Gericht
die Feststellung nach § 364b Abs. 1 Satz 2 
der Strafprozessordnung getroffen hat.

§ 105 Bußgeldverfahren
(1) Im Bußgeldverfahren sind die Vorschrif-
ten des Sechsten Abschnitts entsprechend
anzuwenden.

(4) Wenn der Verteidiger von der Stellung eines Wie-
deraufnahmeantrags abrät, hat er einen Anspruch ge-
gen die Staatskasse nur dann, wenn er nach § 364b
Abs. 1 Satz 1 der Strafprozessordnung bestellt worden
ist oder das Gericht die Feststellung nach § 364b
Abs. 1 Satz 2 der Strafprozessordnung getroffen hat.
Dies gilt auch im gerichtlichen Bußgeldverfahren
(§ 85 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten).

(5) Absatz 3 ist im Bußgeldverfahren vor der Verwal-
tungsbehörde entsprechend anzuwenden. An die Stelle 
des Gerichts tritt die Verwaltungsbehörde.

4136 bis 4140

Teil 5 VV, 
5100 ff. 

§ 103 Bundeskasse, Landeskasse
(2) Hat zuerst ein Gericht des Bundes und so-
dann ein Gericht des Landes den Rechtsan-
walt bestellt oder beigeordnet, so zahlt die
Bundeskasse die Vergütung, die der Rechts-
anwalt während der Dauer der Bestellung
oder Beiordnung durch das Gericht des Bun-
des verdient hat, die Landeskasse die dem
Rechtsanwalt darüber hinaus zustehende 
Vergütung. Dies gilt sinngemäß, wenn zuerst
ein Gericht des Landes und sodann ein Ge-
richt des Bundes den Rechtsanwalt bestellt 
oder beigeordnet hat.

§ 126 Auslagen
(1) ¹ Auslagen, insbesondere Reisekosten,
werden nicht vergütet, wenn sie zur sachge-
mäßen Wahrnehmung der Interessen der Par-
tei nicht erforderlich waren. ...

(2) Ob eine Reise erforderlich ist, stellt das 
Gericht des Rechtszugs auf Antrag vor An-
tritt der Reise fest. Die Feststellung, dass die 
Reise erforderlich ist, ist für das Festset-
zungsverfahren (§ 128) bindend.

§ 97 Anspruch gegen die Staatskasse
(2) ... ² Auslagen, die durch Nachforschun-
gen zur Vorbereitung eines Wiederaufnah-
meverfahrens entstehen, werden einem
Rechtsanwalt nach Maßgabe der Sätze 1 und

§ 46 Auslagen
(1) Auslagen, insbesondere Reisekosten, werden nicht 
vergütet, wenn sie zur sachgemäßen Durchführung der 
Angelegenheit nicht erforderlich waren.

(2) Wenn das Gericht des Rechtszugs auf Antrag des
Rechtsanwalts vor Antritt der Reise feststellt, dass eine
Reise erforderlich ist, ist diese Feststellung für das 
Festsetzungsverfahren (§ 55) bindend.
Im Bußgeldverfahren vor der Verwaltungsbehörde tritt
an die Stelle des Gerichts die Verwaltungsbehörde. In
Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren nach den 
Teilen 4 bis 6 des Vergütungsverzeichnisses bestim-
men, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend auch für an-
dere Auslagen.

(3) Auslagen, die durch Nachforschungen zur Vorbe-
reitung eines Wiederaufnahmeverfahrens entstehen,
für das die Vorschriften der Strafprozessordnung gel-
ten, werden nur vergütet, wenn der Rechtsanwalt nach

7000 bis 7008

7003 bis 7006
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2 vergütet, wenn er nach § 364b Abs. 1 Satz
1 der Strafprozessordnung bestellt worden ist
oder wenn das Gericht die Feststellung nach
§ 364b Abs. 1 Satz 2 der Strafprozessord-
nung getroffen hat.

§ 364b Abs. 1 Satz 1 der Strafprozessordnung bestellt
worden ist oder wenn das Gericht die Feststellung nach
§ 364b Abs. 1 Satz 2 der Strafprozessordnung getroffen
hat. Dies gilt auch im gerichtlichen Bußgeldverfahren
(§ 85 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten).

§ 97 Anspruch gegen die Staatskasse
(4) Wegen des Vorschusses gelten § 127
Satz 1, § 98 sinngemäß.

§ 127 Vorschuss
Für die entstandenen Gebühren (§ 123) und 
die entstandenen und voraussichtlich entste-
henden Auslagen kann der Rechtsanwalt aus
der Bundes- oder Landeskasse angemesse-
nen Vorschuss fordern. § 128 gilt sinngemäß.

§ 36a Beigeordneter Rechtsanwalt
(2) Ist der Antragsgegner mit der Zahlung der
Vergütung im Verzug, so kann der Rechtsan-
walt eine Vergütung aus der Landeskasse
verlangen. Die Vorschriften des Dreizehnten
Abschnitts gelten sinngemäß.

§ 115 Vergütung des gerichtlich bestellten
Rechtsanwalts
Der Rechtsanwalt kann von den Personen, 
für die er nach § 67a Abs. 1 Satz 2 der Ver-
waltungsgerichtsordnung bestellt ist, die 
Vergütung eines von mehreren Auftragge-
bern zum Prozessbevollmächtigten bestell-
ten Rechtsanwalts verlangen; er kann jedoch 
keinen Vorschuss verlangen. § 36a Abs. 2
gilt sinngemäß.

§ 47 Vorschuss
(1) Wenn dem Rechtsanwalt wegen seiner Vergütung 
ein Anspruch gegen die Staatskasse zusteht, kann er für
die entstandenen Gebühren und die entstandenen und 
voraussichtlich entstehenden Auslagen aus der Staats-
kasse einen angemessenen Vorschuss fordern.

Der Rechtsanwalt, der nach § 625 der Zivilprozessord-
nung beigeordnet oder nach § 67a Abs. 1 Satz 2 der
Verwaltungsgerichtsordnung bestellt ist, kann einen 
Vorschuss nur verlangen, wenn der zur Zahlung Ver-
pflichtete (§§ 39 oder 40) mit der Zahlung des Vor-
schusses im Verzug ist.

(2) Bei Beratungshilfe kann der Rechtsanwalt keinen
Vorschuss fordern.

§ 122 Umfang der Beiordnung
(1) Der Anspruch des Rechtsanwalts be-
stimmt sich nach den Beschlüssen, durch die 
die Prozesskostenhilfe bewilligt und der
Rechtsanwalt beigeordnet worden ist. 

(2) Der Rechtsanwalt erhält Vergütung aus
der Bundes- oder Landeskasse, wenn er für 
eine Berufung oder Revision beigeordnet ist,
auch für die Rechtsverteidigung gegen eine
Anschlussberufung oder eine Anschlussrevi-
sion und, wenn er für die Erwirkung eines
Arrests oder einer einstweiligen Verfügung
beigeordnet ist, auch für die Vollziehung des 
Arrests oder der einstweiligen Verfügung.

§ 48 Umfang des Anspruchs und der Beiordnung
(1) Der Anspruch des Rechtsanwalts bestimmt sich
nach den Beschlüssen, durch die die Prozesskosten-
hilfe bewilligt, der Rechtsanwalt beigeordnet oder
bestellt worden ist.

(2) In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren 
nach Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses bestimmen
und in denen er für eine Berufung oder Revision beige-
ordnet ist, erhält der Rechtsanwalt eine Vergütung aus
der Staatskasse auch für die Rechtsverteidigung gegen
eine Anschlussberufung oder eine Anschlussrevision
und, wenn er für die Erwirkung eines Arrests, einer
einstweiligen Verfügung, einer einstweiligen oder vor-
läufigen Anordnung beigeordnet ist, auch für deren
Vollziehung oder Vollstreckung.

3100 ff. i.V.m. 
§§ 13, 49 RVG
3309, 3310 ff. 
i.V.m. §§ 13,
49 RVG
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Dies gilt nicht, wenn der Beiordnungsbe-
schluss ausdrücklich bestimmt, dass der
Rechtsanwalt für die Rechtsverteidigung ge-
gen die Anschlussberufung oder Anschluss-
revision oder für die Vollziehung des Arrests
oder der einstweiligen Verfügung nicht bei-
geordnet ist.

(3) Die Beiordnung eines Rechtsanwalts in
einer Ehesache erstreckt sich auf den Ab-
schluss eines Vergleichs, der den gegenseiti-
gen Unterhalt der Ehegatten und den Unter-
halt gegenüber den Kindern im Verhältnis
der Ehegatten zueinander, die Sorge für die
Person der gemeinschaftlichen minderjähri-
gen Kinder, die Rechtsverhältnisse an der 
Ehewohnung und dem Hausrat und die An-
sprüche aus dem ehelichen Güterrecht be-
trifft. Satz 1 gilt im Falle der Beiordnung
eines Rechtsanwalts in Lebenspartner-
schaftssachen nach § 661 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
der Zivilprozessordnung sinngemäß. 

In anderen Angelegenheiten, die mit dem
Hauptprozess nur zusammenhängen, erhält 
der für den Hauptprozess beigeordnete
Rechtsanwalt Vergütung aus der Bundes-
oder Landeskasse nur dann, wenn er aus-
drücklich auch hierfür beigeordnet ist. Dies
gilt insbesondere für

1. die Zwangsvollstreckung (den Verwal-
tungszwang);

2. das Verfahren über den Arrest, die einst-
weilige Verfügung und die einstweilige 
Anordnung;

3. das selbstständige Beweisverfahren;

4. das Verfahren über die Widerklage, aus-
genommen die Rechtsverteidigung gegen 
die Widerklage in Ehesachen und in Ver-
fahren über Lebenspartnerschaftssachen 
nach § 661 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-
prozessordnung.

§ 97 Anspruch gegen die Staatskasse
(3) Wird der Rechtsanwalt im ersten Rechts-
zug bestellt, erhält er die Vergütung auch für
seine Tätigkeit als Verteidiger vor dem Zeit-
punkt seiner Bestellung einschließlich seiner
Tätigkeit vor Erhebung der öffentlichen
Klage. 

Dies gilt nicht, wenn der Beiordnungsbeschluss aus-
drücklich etwas anderes bestimmt.

(3) Die Beiordnung in einer Ehesache erstreckt sich auf 
den Abschluss eines Vertrags im Sinne der Nummer 
1000 des Vergütungsverzeichnisses, der den gegensei-
tigen Unterhalt der Ehegatten, den Unterhalt gegenüber
den Kindern im Verhältnis der Ehegatten zueinander, 
die Sorge für die Person der gemeinschaftlichen min-
derjährigen Kinder, die Regelung des Umgangs mit
einem Kind, die Rechtsverhältnisse an der Ehewoh-
nung und dem Hausrat und die Ansprüche aus dem 
ehelichen Güterrecht betrifft. Satz 1 gilt im Falle der
Beiordnung eines Rechtsanwalts in Lebenspartner-
schaftssachen nach § 661 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-
prozessordnung entsprechend.

(4) In anderen Angelegenheiten, die mit dem Haupt-
prozess nur zusammenhängen, erhält der für den
Hauptprozess beigeordnete Rechtsanwalt eine Vergü-
tung aus der Staatskasse nur dann, wenn er ausdrück-
lich auch hierfür beigeordnet ist. Dies gilt insbesondere
für

1. die Zwangsvollstreckung und den Verwaltungs-
zwang;

2. das Verfahren über den Arrest, die einstweilige Ver-
fügung und die einstweilige Anordnung;

3. das selbstständige Beweisverfahren;

4. das Verfahren über die Widerklage, ausgenommen
die Rechtsverteidigung gegen die Widerklage in
Ehesachen und in Verfahren über Lebenspartner-
schaftssachen nach § 661 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung.

(5) Wird der Rechtsanwalt in Angelegenheiten nach
den Teilen 4 bis 6 des Vergütungsverzeichnisses im
ersten Rechtszug bestellt oder beigeordnet, erhält er die 
Vergütung auch für seine Tätigkeit vor dem Zeitpunkt
seiner Bestellung, in Strafsachen einschließlich seiner
Tätigkeit vor Erhebung der öffentlichen Klage und in
Bußgeldsachen einschließlich der Tätigkeit vor der
Verwaltungsbehörde. Wird der Rechtsanwalt in einem 
späteren Rechtszug beigeordnet, so erhält er seine Ver-
gütung in diesem Rechtszug auch für seine Tätigkeit 
vor dem Zeitpunkt seiner Bestellung.

1000, 1003, 
3101 Nr. 2

4100 bis 6404
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§ 123 Gebühren des Rechtsanwalts
Aus der Staatskasse (§ 121) werden bei ei-
nem Gegenstandswert von mehr als 3.000
Euro anstelle der vollen Gebühr (§ 11 Abs. 1 
Satz 1 und 2) folgende Gebühren vergütet:

Gegenstandswert Gebühr
bis ... Euro ... Euro

3.500 195
4.000 204
4.500 212
5.000 219
6.000 225
7.000 230
8.000 234
9.000 238

10.000 242
13.000 246
16.000 257
19.000 272
22.000 293
25.000 318
30.000 354
über

30.000 391

§ 49 Wertgebühren aus der Staatskasse
Bestimmen sich die Gebühren nach dem Gegenstands-
wert, werden bei einem Gegenstandswert von mehr als
3.000 Euro anstelle der Gebühr nach § 13 Abs. 1 fol-
gende Gebühren vergütet:

Gegenstandswert Gebühr
bis ... Euro ... Euro

3.500 195
4.000 204
4.500 212
5.000 219
6.000 225
7.000 230
8.000 234
9.000 238

10 .000 242
13.000 246
16.000 257
19.000 272
22.000 293
25 .000 318
30.000 354

über
30 .000 391

§ 124 Weitere Vergütung
(1) ¹ Gebühren bis zur Höhe der Regelgebüh-
ren erhält der Rechtsanwalt, soweit die von
der Bundes- und der Landeskasse eingezoge-
nen Beträge den Betrag übersteigen, der zur 
Deckung der Gerichtskosten, der Gerichts-
vollzieherkosten und der Ansprüche nach
§ 130 Abs. 1 erforderlich ist. ...

(3) Die weitere Vergütung wird erst festge-
setzt, wenn das Verfahren durch rechtskräfti-
ge Entscheidung oder in sonstiger Weise be-
endet ist und die von der Partei zu zahlenden
Beträge beglichen sind oder eine Zwangs-
vollstreckung in das bewegliche Vermögen
der Partei erfolglos geblieben ist oder aus-
sichtslos erscheint. 

(2) Der beigeordnete Rechtsanwalt soll eine
Berechnung seiner Vergütung unverzüglich 
dem Gericht mitteilen.

(4) Waren mehrere Rechtsanwälte beigeord-
net, so bemessen sich die auf die einzelnen
Rechtsanwälte entfallenden Beträge nach 
dem Verhältnis der jeweiligen Unterschieds-
beträge zwischen den Gebühren nach § 123
und den Regelgebühren; dabei sind Zahlun-
gen, die nach § 129 auf den Unterschieds-
betrag anzurechnen sind, von diesem abzu-
ziehen.

§ 50 Weitere Vergütung bei Prozesskostenhilfe
(1) Nach Deckung der in § 122 Abs. 1 Nr. 1 der Zivil-
prozessordnung bezeichneten Kosten und Ansprüche 
hat die Staatskasse über die Gebühren des § 49 hinaus
weitere Beträge bis zur Höhe der Gebühren nach § 13 
einzuziehen, wenn dies nach den Vorschriften der 
Zivilprozessordnung und nach den Bestimmungen, die 
das Gericht getroffen hat, zulässig ist. 

Die weitere Vergütung ist festzusetzen, wenn das
Verfahren durch rechtskräftige Entscheidung oder in 
sonstiger Weise beendet ist und die von der Partei zu
zahlenden Beträge beglichen sind oder wegen dieser 
Beträge eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche
Vermögen der Partei erfolglos geblieben ist oder aus-
sichtslos erscheint.

(2) Der beigeordnete Rechtsanwalt soll eine Berech-
nung seiner Regelvergütung unverzüglich zu den Pro-
zessakten mitteilen.

(3) Waren mehrere Rechtsanwälte beigeordnet, so be-
messen sich die auf die einzelnen Rechtsanwälte ent-
fallenden Beträge nach dem Verhältnis der jeweiligen
Unterschiedsbeträge zwischen den Gebühren nach § 49
und den Regelgebühren; dabei sind Zahlungen, die
nach § 58 auf den Unterschiedsbetrag anzurechnen 
sind, von diesem abzuziehen.
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§ 99 Strafsachen besonderen Umfangs

(1) In besonders umfangreichen oder schwie-
rigen Strafsachen ist dem gerichtlich bestell-
ten Rechtsanwalt für das ganze Verfahren
oder für einzelne Teile des Verfahrens auf 
Antrag eine Pauschvergütung zu bewilligen,
die über die Gebühren des § 97 hinausgeht.

(2) Über den Antrag entscheidet das Ober-
landesgericht, zu dessen Bezirk das Gericht
gehört, bei dem die Strafsache im ersten
Rechtszug anhängig ist oder war. Der Bun-
desgerichtshof ist zur Entscheidung berufen,
soweit er den Rechtsanwalt bestellt hat. In
dem Verfahren ist die Staatskasse zu hören.

§ 51 Festsetzung einer Pauschgebühr in Straf- und 
Bußgeldsachen
(1) In Straf- und Bußgeldsachen, Verfahren nach dem 
Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen und in Verfahren nach dem IStGH-Gesetz ist dem 
gerichtlich bestellten oder beigeordneten Rechtsanwalt 
für das ganze Verfahren oder für einzelne Verfahrens-
abschnitte auf Antrag eine Pauschgebühr zu bewilli-
gen, die über die Gebühren nach dem Vergütungsver-
zeichnis hinausgeht, wenn die in den Teilen 4 bis 6 des 
Vergütungsverzeichnisses bestimmten Gebühren we-
gen des besonderen Umfangs oder der besonderen 
Schwierigkeit nicht zumutbar sind. Dies gilt nicht, so-
weit Wertgebühren entstehen. Beschränkt sich die Be-
willigung auf einzelne Verfahrensabschnitte, so sind
die Gebühren nach dem Vergütungsverzeichnis, an de-
ren Stelle die Pauschgebühr treten soll, zu bezeichnen.
Eine Pauschgebühr kann auch für solche Tätigkeiten
gewährt werden, für die der Rechtsanwalt einen An-
spruch nach § 48 Abs. 5 hat. Auf Antrag ist dem 
Rechtsanwalt ein angemessener Vorschuss zu bewilli-
gen, wenn ihm insbesondere wegen der langen Dauer
des Verfahrens und der Höhe der zu erwartenden
Pauschgebühr nicht zugemutet werden kann, die Fest-
setzung der Pauschgebühr abzuwarten.

(2) Über die Anträge entscheidet das Oberlandesge-
richt, zu dessen Bezirk das Gericht des ersten Rechts-
zugs gehört, und, im Falle der Beiordnung einer Kon-
taktperson (§ 34a des Einführungsgesetzes zum Ge-
richtsverfassungsgesetz), das Oberlandesgericht, in
dessen Bezirk die Justizvollzugsanstalt liegt, durch un-
anfechtbaren Beschluss. Der Bundesgerichtshof ist für
die Entscheidung zuständig, soweit er den Rechtsan-
walt bestellt hat. In dem Verfahren ist die Staatskasse
zu hören. § 42 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Absatz 1 gilt im Bußgeldverfahren vor der Verwal-
tungsbehörde entsprechend. Über den Antrag nach Ab-
satz 1 Satz 1 bis 3 entscheidet die Verwaltungsbehörde 
gleichzeitig mit der Festsetzung der Vergütung.

4100 bis 5200

§ 100 Anspruch gegen den Beschuldigten

(1) Der gerichtlich bestellte Rechtsanwalt
kann von dem Beschuldigten die Zahlung der
Gebühren eines gewählten Verteidigers ver-
langen; er kann jedoch keinen Vorschuss for-
dern. Der Anspruch gegen den Beschuldig-
ten entfällt insoweit, als die Staatskasse nach
den §§ 97 und 99 Gebühren gezahlt hat. 

(2) Der Anspruch kann nur insoweit geltend 
gemacht werden, als dem Beschuldigten ein
Erstattungsanspruch gegen die Staatskasse 
zusteht oder das Gericht des ersten Rechts-
zugs auf Antrag des Rechtsanwalts nach

§ 52 Anspruch gegen den Beschuldigten oder den 
Betroffenen
(1) Der gerichtlich bestellte Rechtsanwalt kann von
dem Beschuldigten die Zahlung der Gebühren eines
gewählten Verteidigers verlangen; er kann jedoch kei-
nen Vorschuss fordern. Der Anspruch gegen den
Beschuldigten entfällt insoweit, als die Staatskasse
Gebühren gezahlt hat.

(2) Der Anspruch kann nur insoweit geltend gemacht
werden, als dem Beschuldigten ein Erstattungsan-
spruch gegen die Staatskasse zusteht oder das Gericht 
des ersten Rechtszugs auf Antrag des Verteidigers fest-
stellt, dass der Beschuldigte ohne Beeinträchtigung des

4100 bis 5200 
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Anhörung des Beschuldigten feststellt, dass
dieser ohne Beeinträchtigung des für ihn und 
seine Familie notwendigen Unterhalts zur
Zahlung in der Lage ist. Ist das Verfahren 
nicht gerichtlich anhängig geworden, so ent-
scheidet das Gericht, das den Verteidiger be-
stellt hat.

... ³ Gegen den Beschluss ist sofortige Be-
schwerde nach den Vorschriften der §§ 304
bis 311a der Strafprozessordnung zulässig.

(3) Der für den Beginn der Verjährung maß-
gebende Zeitpunkt tritt mit der Rechtskraft 
der das Verfahren abschließenden gericht-
lichen Entscheidung, in Ermangelung einer 
solchen mit der Beendigung des Verfahrens
ein. Von der in Absatz 2 Satz 1 vorgesehenen 
Feststellung des Gerichts ist der Lauf der
Verjährungsfrist nicht abhängig.

für ihn und seine Familie notwendigen Unterhalts zur
Zahlung oder zur Leistung von Raten in der Lage ist.
Ist das Verfahren nicht gerichtlich anhängig geworden,
so entscheidet das Gericht, das den Verteidiger bestellt
hat.

(3) Wird ein Antrag nach Absatz 2 Satz 1 gestellt,
setzt das Gericht dem Beschuldigten eine Frist zur Dar-
legung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse; § 117 Abs. 2 bis 4 der Zivilprozessordnung
gilt entsprechend. Gibt der Beschuldigte innerhalb der
Frist keine Erklärung ab, so wird vermutet, dass er leis-
tungsfähig im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist.

(4) Gegen den Beschluss nach Absatz 2 ist die so-
fortige Beschwerde nach den Vorschriften der §§ 304 
bis 311a der Strafprozessordnung zulässig.

(5) Der für den Beginn der Verjährung maßgebende 
Zeitpunkt tritt mit der Rechtskraft der das Verfahren
abschließenden gerichtlichen Entscheidung, in Erman-
gelung einer solchen mit der Beendigung des Verfah-
rens ein.

Ein Antrag des Verteidigers hemmt den Lauf der Ver-
jährungsfrist. Die Hemmung endet sechs Monate nach
der Rechtskraft der Entscheidung des Gerichts über
den Antrag.

(6) Die Absätze 1 bis 3 und 5 gelten im Bußgeldverfah-
ren entsprechend. Im Bußgeldverfahren vor der Ver-
waltungsbehörde tritt an die Stelle des Gerichts die 
Verwaltungsbehörde.

§ 102 Privatklage, Nebenklage, Klage-
erzwingungsverfahren, Beteiligung des
nebenklageberechtigten Verletzten
(1) Für die Gebühren des Rechtsanwalts, der 
dem Privatkläger, dem Nebenkläger oder
dem Antragsteller im Klageerzwingungsver-
fahren oder sonst beigeordnet worden ist,
gelten die Vorschriften der §§ 97 bis 101 
sinngemäß.

(2) ...² Der Rechtsanwalt kann von dem ver-
urteilten Angeklagten die Gebühren eines 
gewählten Beistands verlangen; der An-
spruch entfällt insoweit, als die Staatskasse
nach den §§ 97 und 99 Gebühren gezahlt hat.

§ 53 Anspruch gegen den Auftraggeber,
Anspruch des zum Beistand bestellten Rechts-
anwalts gegen den Verurteilten
(1) Für den Anspruch des dem Privatkläger, dem 
Nebenkläger, dem Antragsteller im Klageerzwin-
gungsverfahren oder des sonst in Angelegenheiten,
in denen sich die Gebühren nach Teil 4, 5 oder 6 des
Vergütungsverzeichnisses bestimmen, beigeordneten
Rechtsanwalts gegen seinen Auftraggeber gilt § 52
entsprechend.

(2) Der dem Nebenkläger oder dem nebenklage-
berechtigten Verletzten als Beistand bestellte Rechts-
anwalt kann die Gebühren eines gewählten Beistands 
nur von dem Verurteilten verlangen. Der Anspruch 
entfällt insoweit, als die Staatskasse die Gebühren
bezahlt hat.

4100 bis 6404

4100 bis 6404
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§ 125 Verschulden eines beigeordneten
Rechtsanwalts
Hat der beigeordnete Rechtsanwalt durch
schuldhaftes Verhalten die Beiordnung eines 
anderen Rechtsanwalts veranlasst, so kann er
Gebühren, die auch für den anderen Rechts-
anwalt entstehen, nicht fordern.

§ 54 Verschulden eines beigeordneten oder bestell-
ten Rechtsanwalts
Hat der beigeordnete oder bestellte Rechtsanwalt durch 
schuldhaftes Verhalten die Beiordnung oder Bestel-
lung eines anderen Rechtsanwalts veranlasst, so kann
er Gebühren, die auch für den anderen Rechtsanwalt
entstehen, nicht fordern.

§ 128 Rechtsweg

(1) ¹ ... jedoch setzt eine aus der Landeskasse 
zu gewährende Vergütung, wenn das Verfah-
ren durch rechtskräftige Entscheidung oder 
in sonstiger Weise beendet ist, der Urkunds-
beamte des Gerichts des ersten Rechtszugs
fest. ...

§ 98 Festsetzung der Gebühren
(1) ¹ Die aus der Staatskasse zu gewährende 
Vergütung wird auf Antrag des Rechtsan-
walts von dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des Gerichts des ersten Rechts-
zuges festgesetzt. ...

§ 128 Rechtsweg
(1) ¹ Die aus der Bundes- oder Landeskasse
zu gewährende Vergütung wird auf Antrag 
des Rechtsanwalts von dem Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle des Gerichts des
Rechtszugs festgesetzt; ...

§ 97a Tätigkeit als Kontaktperson
(2) Die Vergütung wird auf Antrag von dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
Landgerichts festgesetzt, in dessen Bezirk
die Justizvollzugsanstalt liegt. 

§ 133
... ³ Für die Zuständigkeit gilt § 4 Abs. 1 des
Beratungshilfegesetzes entsprechend.

§ 98 Festsetzung der Gebühren
(1) ... ² § 104 Abs. 2 der Zivilprozessordnung 
gilt sinngemäß.

§ 101 Anrechnung, Rückzahlung
(3) Vorschüsse und Zahlungen, die für die
Anrechnung oder die Pflicht zur Rückzah-
lung nach den Absätzen 1 und 2 von Bedeu-
tung sind, hat der Rechtsanwalt der Staats-
kasse anzuzeigen.

§ 55 Festsetzung der aus der Staatskasse zu
zahlenden Vergütungen und Vorschüsse
(1) Die aus der Staatskasse zu gewährende Vergütung
und der Vorschuss hierauf werden auf Antrag des
Rechtsanwalts von dem Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des Gerichts des ersten Rechtszugs festge-
setzt. Ist das Verfahren nicht gerichtlich anhängig ge-
worden, erfolgt die Festsetzung durch den Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle des Gerichts, das den
Verteidiger bestellt hat.

(2) In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren 
nach Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses bestimmen,
erfolgt die Festsetzung durch den Urkundsbeamten des
Gerichts des Rechtszugs, solange das Verfahren nicht
durch rechtskräftige Entscheidung oder in sonstiger 
Weise beendet ist.

(3) Im Falle der Beiordnung einer Kontaktperson
(§ 34a des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz) erfolgt die Festsetzung durch den 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Landgerichts, 
in dessen Bezirk die Justizvollzugsanstalt liegt.

(4) Im Falle der Beratungshilfe wird die Vergütung von
dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des in § 4 
Abs. 1 des Beratungshilfegesetzes bestimmten Ge-
richts festgesetzt.

(5) § 104 Abs. 2 der Zivilprozessordnung gilt entspre-
chend. Der Antrag hat die Erklärung zu enthalten, ob
und welche Zahlungen der Rechtsanwalt bis zum Tag
der Antragstellung erhalten hat; Zahlungen, die er nach 
diesem Zeitpunkt erhalten hat, hat er unverzüglich an-
zuzeigen.
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§ 128 Rechtsweg
(1) ... ² § 104 Abs. 2 der Zivilprozessordnung 
gilt sinngemäß. Der Antrag hat die Erklärung
zu enthalten, ob und welche Zahlungen der
Rechtsanwalt von der Partei oder einem Drit-
ten bis zum Tag der Antragstellung erhalten
hat; Zahlungen, die er nach diesem Zeitpunkt
erhalten hat, hat er unverzüglich anzuzeigen.

(2) Der Urkundsbeamte kann vor einer Fest-
setzung nach § 124 einen Rechtsanwalt auf-
fordern, innerhalb einer Frist von einem 
Monat bei der Geschäftsstelle des Gerichts, 
dem der Urkundsbeamte angehört, Anträge 
auf Festsetzung der Vergütungen, für die ihm
noch Ansprüche gegen die Bundes- oder 
Landeskasse zustehen, einzureichen oder 
sich zu den empfangenen Zahlungen (Ab-
satz 1 Satz 3) zu erklären. Kommt der 
Rechtsanwalt der Aufforderung nicht nach, 
erlöschen seine Ansprüche.

§ 105 Bußgeldverfahren
(1) Im Bußgeldverfahren sind die Vorschrif-
ten des Sechsten Abschnitts entsprechend
anzuwenden.

(6) Der Urkundsbeamte kann vor einer Festsetzung der 
weiteren Vergütung (§ 50) den Rechtsanwalt auffor-
dern, innerhalb einer Frist von einem Monat bei der 
Geschäftsstelle des Gerichts, dem der Urkundsbeamte
angehört, Anträge auf Festsetzung der Vergütungen,
für die ihm noch Ansprüche gegen die Staatskasse zu-
stehen, einzureichen oder sich zu den empfangenen 
Zahlungen (Absatz 5 Satz 2) zu erklären. Kommt der 
Rechtsanwalt der Aufforderung nicht nach, erlöschen
seine Ansprüche gegen die Staatskasse.

(7) Die Absätze 1 und 5 gelten im Bußgeldverfahren
vor der Verwaltungsbehörde entsprechend. An die 
Stelle des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle tritt
die Verwaltungsbehörde.

§ 98 Festsetzung der Gebühren
(2) Über die Erinnerung des Rechtsanwalts
oder der Staatskasse gegen die Festsetzung 
nach Absatz 1 entscheidet der Vorsitzende 
des Gerichts des ersten Rechtszugs durch Be-
schluss.

§ 97a Tätigkeit als Kontaktperson
(2) Die Vergütung wird auf Antrag von dem 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
Landgerichts festgesetzt, in dessen Bezirk
die Justizvollzugsanstalt liegt. 

§ 133
¹ Die §§ 125, 126, 128, 130 Abs. 1 sind sinn-
gemäß anzuwenden. ... ³ Für die Zuständig-
keit gilt § 4 Abs. 1 des Beratungshilfegeset-
zes entsprechend.

§ 56 Erinnerung und Beschwerde
(1) Über Erinnerungen des Rechtsanwalts und der Bun-
des- oder Landeskasse gegen die Festsetzung nach § 55
entscheidet das Gericht des Rechtszugs, bei dem die
Festsetzung erfolgt ist, durch Beschluss. Im Falle
des § 55 Abs. 3 entscheidet die Strafkammer des 
Landgerichts. Im Falle der Beratungshilfe entscheidet
das nach § 4 Abs. 1 des Beratungshilfegesetzes zustän-
dige Gericht.

Synopse BRAGO – RVG



40  2004

BRAGO/Andere Regelungen RVG
Vergütungs-
verzeichnis
zum RVG

§ 128 Rechtsweg
(3) Über Erinnerungen des Rechtsanwalts
und der Bundes- oder Landeskasse gegen die
Festsetzung entscheidet das Gericht des
Rechtszugs, bei dem die Vergütung festge-
setzt ist, durch Beschluss. § 10 Abs. 4 gilt
sinngemäß.

(4) Gegen den Beschluss ist die Beschwerde 
zulässig, wenn der Beschwerdegegenstand
50 Euro übersteigt. § 10 Abs. 3 Satz 2, 4 und 
Absatz 4 gilt sinngemäß. Eine weitere Be-
schwerde findet nicht statt.

§ 98 Festsetzung der Gebühren
(4) Das Verfahren über die Erinnerung
und über die Beschwerde ist gebührenfrei. 
Kosten werden nicht erstattet.

§ 128 Rechtsweg
(5) Das Verfahren über die Erinnerung
und über die Beschwerde ist gebührenfrei. 
Kosten werden nicht erstattet.

(2) § 33 Abs. 3 bis 8 gilt entsprechend. 

Das Verfahren über die Erinnerung und über die 
Beschwerde ist gebührenfrei. Kosten werden nicht 
erstattet.

§ 105 Bußgeldverfahren

(1) Im Bußgeldverfahren sind die Vorschrif-
ten des Sechsten Abschnitts entsprechend
anzuwenden.

§ 98 Festsetzung der Gebühren
(2) Über die Erinnerung des Rechtsanwalts
oder der Staatskasse gegen die Festsetzung 
nach Absatz 1 entscheidet der Vorsitzende 
des Gerichts des ersten Rechtszugs durch
Beschluss.

§ 57 Rechtsbehelf in Bußgeldsachen vor der
Verwaltungsbehörde
Gegen Entscheidungen der Verwaltungsbehörde im
Bußgeldverfahren nach den Vorschriften dieses Ab-
schnitts kann gerichtliche Entscheidung beantragt 
werden. Für das Verfahren gilt § 62 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten.

§ 9 BerHG; Kostenersatz durch
den Gegner
... 4 Zahlungen, die der Rechtsanwalt nach 
Satz 2 erhält, werden auf die Vergütung aus 
der Landeskasse (§ 131 der Bundesgebüh-
renordnung für Rechtsanwälte) angerechnet.

§ 129 Anrechnung von Vorschüssen
und Zahlungen
Vorschüsse und Zahlungen, die der Rechts-
anwalt von seinem Auftraggeber oder einem 
Dritten vor oder nach der Beiordnung erhal-
ten hat, sind zunächst auf die Vergütungen
anzurechnen, für die ein Anspruch gegen die 
Bundes- oder Landeskasse nicht oder nur un-
ter den Voraussetzungen des § 124 besteht.

§ 58 Anrechnung von Vorschüssen und Zahlungen

(1) Zahlungen, die der Rechtsanwalt nach § 9 des
Beratungshilfegesetzes erhalten hat, werden auf die
Vergütung aus der Landeskasse angerechnet.

(2) In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren 
nach Teil 3 des Vergütungsverzeichnisses bestimmen,
sind Vorschüsse und Zahlungen, die der Rechtsanwalt
vor oder nach der Beiordnung erhalten hat, zunächst
auf die Vergütungen anzurechnen, für die ein Anspruch
gegen die Staatskasse nicht oder nur unter den Voraus-
setzungen des § 50 besteht.
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§ 101 Anrechnung, Rückzahlung
(1) Vorschüsse und Zahlungen, die der 
Rechtsanwalt vor oder nach der gerichtlichen
Bestellung für seine Tätigkeit in der Strafsa-
che von dem Beschuldigten oder einem Drit-
ten nach dieser Gebührenordnung oder auf
Grund einer Vereinbarung erhalten hat, sind
auf die von der Staatskasse zu zahlenden 
Gebühren anzurechnen. Hat der Rechtsan-
walt von dem Beschuldigten oder einem 
Dritten Zahlungen empfangen, nachdem er
Gebühren aus der Staatskasse erhalten hat,
so ist er zur Rückzahlung an die Staatskasse
verpflichtet.

(2) Die Anrechnung oder Rückzahlung 
unterbleibt, soweit der Rechtsanwalt durch
diese insgesamt weniger als den doppelten 
Betrag der ihm nach § 97 zustehenden 
Gebühr erhalten würde. 

(3) In Angelegenheiten, in denen sich die Gebühren 
nach den Teilen 4 bis 6 des Vergütungsverzeichnisses
bestimmen, sind Vorschüsse und Zahlungen, die der
Rechtsanwalt vor oder nach der gerichtlichen Bestel-
lung oder Beiordnung für seine Tätigkeit für bestimmte 
Verfahrensabschnitte erhalten hat, auf die von der 
Staatskasse für diese Verfahrensabschnitte zu zahlen-
den Gebühren anzurechnen. Hat der Rechtsanwalt Zah-
lungen empfangen, nachdem er Gebühren aus der 
Staatskasse erhalten hat, so ist er zur Rückzahlung an 
die Staatskasse verpflichtet. Die Anrechnung oder 
Rückzahlung erfolgt nur, soweit der Rechtsanwalt 
durch die Zahlungen insgesamt mehr als den doppelten
Betrag der ihm ohne Berücksichtigung des § 51 aus der
Staatskasse zustehenden Gebühren erhalten würde.

§ 130 Übergang von Ansprüchen auf die
Bundes- oder Landeskasse
(1) Soweit dem Rechtsanwalt wegen seiner 
Vergütung ein Anspruch gegen die Partei
oder einen ersatzpflichtigen Gegner zusteht, 
geht der Anspruch mit der Befriedigung des
Rechtsanwalts durch die Bundes- oder Lan-
deskasse auf diese über. Der Übergang kann
nicht zum Nachteil des Rechtsanwalts gel-
tend gemacht werden. 

(2) Für die Geltendmachung des Anspruchs 
gelten die Vorschriften über die Einziehung
der Kosten des gerichtlichen Verfahrens
sinngemäß. Ansprüche der Staatskasse wer-
den bei dem Gericht des ersten Rechtszugs
angesetzt. Ist das Gericht des ersten Rechts-
zugs ein Gericht des Landes und ist der An-
spruch auf die Bundeskasse übergegangen, 
so wird er insoweit bei dem jeweiligen obers-
ten Gerichtshof des Bundes angesetzt. Für
die Entscheidung über eine gegen den Ansatz
gerichtete Erinnerung und über die Be-
schwerde gilt § 5 des Gerichtskostengesetzes
entsprechend.

§ 133
¹ Die §§ 125, 126, 128, 130 Abs. 1 sind sinn-
gemäß anzuwenden. ...

§ 59 Übergang von Ansprüchen auf die
Staatskasse 
(1) Soweit dem im Wege der Prozesskostenhilfe oder
nach § 625 der Zivilprozessordnung beigeordneten
oder nach § 67a Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichts-
ordnung bestellten Rechtsanwalt wegen seiner Vergü-
tung ein Anspruch gegen die Partei oder einen ersatz-
pflichtigen Gegner zusteht, geht der Anspruch mit der
Befriedigung des Rechtsanwalts durch die Staatskasse 
auf diese über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil
des Rechtsanwalts geltend gemacht werden.

(2) Für die Geltendmachung des Anspruchs gelten die 
Vorschriften über die Einziehung der Kosten des ge-
richtlichen Verfahrens entsprechend. Ansprüche der
Staatskasse werden bei dem Gericht des ersten Rechts-
zugs angesetzt. Ist das Gericht des ersten Rechtszugs
ein Gericht des Landes und ist der Anspruch auf die 
Bundeskasse übergegangen, so wird er insoweit bei
dem jeweiligen obersten Gerichtshof des Bundes ange-
setzt. Für die Entscheidung über eine gegen den Ansatz
gerichtete Erinnerung und über die Beschwerde gilt
§ 66 des Gerichtskostengesetzes entsprechend.

(3) Absatz 1 gilt entsprechend bei Beratungshilfe.
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§ 134 Übergangsvorschrift
(1) Die Vergütung ist nach bisherigem Recht 
zu berechnen, wenn der unbedingte Auftrag 
zur Erledigung derselben Angelegenheit im
Sinne des § 13 vor dem In-Kraft-Treten einer 
Gesetzesänderung erteilt oder der Rechtsan-
walt vor diesem Zeitpunkt gerichtlich be-
stellt oder beigeordnet worden ist. Ist der
Rechtsanwalt im Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens einer Gesetzesänderung in derselben 
Angelegenheit und, wenn ein gerichtliches
Verfahren anhängig ist, in demselben
Rechtszug bereits tätig, so ist die Vergütung
für das Verfahren über ein Rechtsmittel, das
nach diesem Zeitpunkt eingelegt worden ist, 
nach neuem Recht zu berechnen. Die Sätze 1 
und 2 gelten auch, wenn Vorschriften geän-
dert werden, auf die dieses Gesetz verweist.

(2) Sind Gebühren nach dem zusammenge-
rechneten Wert mehrerer Gegenstände zu be-
messen, gilt für die gesamte Vergütung das
bisherige Recht auch dann, wenn dies nach
Absatz 1 nur für einen der Gegenstände gel-
ten würde.

§ 60 Übergangsvorschrift
(1) Die Vergütung ist nach bisherigem Recht zu be-
rechnen, wenn der unbedingte Auftrag zur Erledigung 
derselben Angelegenheit im Sinne des § 15 vor dem In-
Kraft-Treten einer Gesetzesänderung erteilt oder der
Rechtsanwalt vor diesem Zeitpunkt gerichtlich bestellt
oder beigeordnet worden ist. Ist der Rechtsanwalt im
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens einer Gesetzesände-
rung in derselben Angelegenheit und, wenn ein gericht-
liches Verfahren anhängig ist, in demselben Rechtszug
bereits tätig, so ist die Vergütung für das Verfahren
über ein Rechtsmittel, das nach diesem Zeitpunkt ein-
gelegt worden ist, nach neuem Recht zu berechnen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn Vorschriften geändert
werden, auf die dieses Gesetz verweist.

(2) Sind Gebühren nach dem zusammengerechneten 
Wert mehrerer Gegenstände zu bemessen, gilt für die
gesamte Vergütung das bisherige Recht auch dann,
wenn dies nach Absatz 1 nur für einen der Gegenstände
gelten würde.

§ 61 Übergangsvorschrift aus Anlass des In-Kraft-
Tretens dieses Gesetzes
(1) Die Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte in
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
368-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
geändert durch ..., und Verweisungen hierauf sind wei-
ter anzuwenden, wenn der unbedingte Auftrag zur Er-
ledigung derselben Angelegenheit im Sinne des § 15
vor dem 1. Juli 2004 erteilt oder der Rechtsanwalt vor
diesem Zeitpunkt gerichtlich bestellt oder beigeordnet
worden ist. Ist der Rechtsanwalt am 1. Juli 2004 in der-
selben Angelegenheit und, wenn ein gerichtliches Ver-

§ 130 Übergang von Ansprüchen auf die
Bundes- oder Landeskasse
(1) Soweit dem Rechtsanwalt wegen seiner 
Vergütung ein Anspruch gegen die Partei
oder einen ersatzpflichtigen Gegner zusteht, 
geht der Anspruch mit der Befriedigung des
Rechtsanwalts durch die Bundes- oder Lan-
deskasse auf diese über. Der Übergang kann
nicht zum Nachteil des Rechtsanwalts gel-
tend gemacht werden.
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fahren anhängig ist, in demselben Rechtszug bereits tä-
tig, so gilt für das Verfahren über ein Rechtsmittel, das 
nach diesem Zeitpunkt eingelegt worden ist, dieses Ge-
setz. § 60 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Auf die Vereinbarung der Vergütung sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes auch dann anzuwenden, 
wenn nach Absatz 1 die Vorschriften der Bundesge-
bührenordnung für Rechtsanwälte weiterhin anzuwen-
den und die Willenserklärungen beider Parteien nach
dem 1. Juli 2004 abgegeben worden sind.
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